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IN ELUN
Der hl Benedikt VO  } Nursia hat keinen Orden gegründet, keinen erz=

band mehrerer oder vieler Klöster, der 1ne juristische Person mıit einem
Haupte bildet. Und doch hat für das gesamte Ordensrecht 1ine große
Bedeutung; ist für das Abendland der Schöpfer des Monasterium S11
1Uris, eines Instituts, das ohl mehr oder weniger VO orientalischen
Ordensrecht, besonders den Klöstern des hl Basilius übernommen hat
Wohl geht AauUusSs der Regel des hl Benedikt verschiedenen Gtellen (c 40,
ö 64) hervor, daß der Patriarch des abendländischen Mönchtums auch
mit der Errichtung VO  } Klöstern ach SEeINer Observanz 1n anderen Ge=
genden gerechnet Hat; berücksichtigt 1n groben Zügen auch deren
Verhältnisse, aber e1n rechtliches Band alle Klöster, die sSe1ine ege
befolgen, hat nicht geschaffen. Jedes Kloster cteht unmittelbar untier
dem Bischofe, 1n dessen iOzese liegt (c 62, 64)

E  inen rechtlichen Zusammenschluß VOonNn Klöstern nach der Einrichtung
des hl Benedikt hat TST die Reform derselben bewirkt, die Reform,
die schon 1 Jahrhundert beginnt un VO  - da größere, ber VeTl=
schiedene Länder sich erstreckende Verbände erzeugt hat Wir denken
1er VOT allem die 10124 Kongregationen vVon UnY, G+t. Victor 1n
Marseille, Citeaux, Tiron, Savigny USW. SOWI1eEe die durch das Lateran=z
konzil 12715 * un:! die allgemeine Synode VO  3 Irient 1563 GSess.
de regularibus et monialibus geschaffenen Verbände, auf deren Fun=
damenten och die heute bestehenden Kongregationen der 510124
schwarzen Benediktiner ruhen.

Die Reformbestrebungen einerseits WI1e auch die Erstarkung des apst:  =  =
tums 1n der zweiıten Hälfte des Jahrhunderts ührten einer gT0O=
ßen Neuerung, einem Verbande aller Kongregationen und Klöster
miteinander, den I1a War 1n der Regel nicht “Orden.. sondern „Kon=
föderation“ aller Benediktinerkongregationen Uun: -klöster nannte. Der
erste, der den Gedanken ine Union aller 10}54 schwarzen Benediktiner

Trealisieren suchte, WAaTrT, sSoweIıit WIT wissen, der Abt VO'  3 Gt Paul in
Rom, Simplizius Papalettere. In einem 1853 alle bte des Ordens
gerichteten Berichte schrieb 1 1Ne solche Vereinigung „vehementer
* Erweiterter Vortrag, gehalten auf dem Generalkapitel der bayerischen Bene:z

diktinerkongregation 1952 auf Anregung des Hochwürdigsten Herrn Abt=
Präses Dr. Sigisbert Mitterer S Abtes VO:  » Schäftlarn.
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fere ab o£nnibus desideratur“”. Den Sitz des Hauptes dieses Verbandes
wünschte er dem YVASen kassinesischen Kongregation gehörigen Kolleg
VO:  3 hl Anselm. Auch Kardinal Friedrich VOomn Schwarzenberg, Erzbischof
Von Prag (1850—1885), sprach als Apostolischer Visitator der Oster=
reichischen Benediktinerklöster 1n seinem Januar 1858 dem HI
Stuhl atteten Bericht den Gedanken dU5S, ware zuträglich, wenn
in Rom eın Ordensgeneral oder Generalvisitator ware, der freilich icht
die Vollmachten 1nes Jesuitengenerals haben ollte, aber doch ein Or=
denszentrum ware  y mit dem Recht, etwa alle 1012 Jahre die Klöster
visitieren und alle Jahre 1n Rom Kapitel halten, dem die Präsides
der einzelnen Kongregationen mıit jJe wel Abten anwohnen ollten
Dieser Gedanke wurde bald VOIN Orden aufgegriffen, VOT em VvVon den
Äbhten Franz Leopold Zelli Vomn G+t Paul 1n Rom, Prosper Gueranger
VO  } Solesmes un Maurus Wolter VO  3 Beuron, die alle 1nNne gemein=
[11Ee Kurie 1n Rom miıt einem rotoabbas Praelatus totius Ordinis oder
Praeses generalis un einem Generalkapitel wünschten. och bei der
Ende April 1893 1ın Rom abgehaltenen Versammlung der Präsides und
bte führte der Vorstand der gründenden Konföderation nicht den
1m Entwurf vorgesehenen Titel Abt Primas, ist 1ler LLUT die Rede Von
Abbas Anselmi et Repraesentans Congregationum Benedictinarum;
1€es5 ist eın Zeichen, daß der Titel Abt Primas Trst VO  3 Leo XII einge=
führt wurde. Den Titel „Primate dell Ordine monastico“ für den Abt
VO:  } Montecassino gebrauchen, SOWeıit WITr  dr sehen, erstmals die hbte
Gaetano Bernardi un Hildebrand de Hemptinne 1n einem Memoran-=Ä
dum Kardinal Rampolla VO: Juni 1892 Die beiden eben genannten
bte Freilich wünschten, daß der jeweilige Abt Vomn Montecassino das
Haupt der Konföderation werde, ohl in weiıterer Ausgestaltung
der ihm von Nikolaus 88 1059 Uun! Paschalis IL 1105 verliehenen OT:
rangstellung, bei allen usammenkünften den ersten Platz als „Univer=
SOTUI perI occidentem monasteriorum caput” unter den AÄhbten eINZU=
nehmen und bei forensischen Akten zuerst eın Urteil abzugeben!.
Leo XI billigte die Einigung aller Benediktiner bereits 1n seinem
Briefe VOomm Januar 1887 den Erzbischof von Catania, Josef ene=s
dikt Dusmet OSB aus Anlaß der Wiedererrichtung des Collegium
Anselmi? und realisierte 61€e durch das Breve „sSummum semper“ VoIll

Juli 1393, das das Amt eines Abt Primas 1ın Rom schuf, dessen Rechte
dann durch das Dekret der Hl Kongregation für die Bischöfe und Or:z
densleute „Inaestimabilis uniıtatıs vinculo“ VO. September 1893
noch äher festgelegt wurden?.

143, 1305; 163, 144 IL 4397, 6010. Leider erwähnt H S ‚M
seinem Artikel: Der Primat des Abtes von Montecassino, diese Zeits
schrift 46, 1928, ff diese Vorrangstellung nicht.

2) ASS 19, 1886, 353
3) Codicis Juris Canonici fontes, Romae 1923 III I, 619 402 55

2022 1058 Über die Entstehung der Konföderation sieh B u 1L»
le , Benediktinisches Mönchtum, St. Ottilien 1929, ££. ] i1to T,
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Wie aus diesen Darlegungen hervorgeht, War der Gedanke eines
7Zusammenschlusses aller Benediktinerkongregationen un -klöster un:  s
ter einem Abt Primas War aus dem Schoße des Ordens hervorgegan=
SCn Allein 1nNe Vereinigung vieler auf der anzen Welt zerstreuter un
bisher unabhängiger Kongregationen un Klöster wWar doch eine recht
schwierige Sache Dieser Umstand mußte 1n der Verfassung der uen
Konföderation Vorsicht mahnen, eın Fiasko vermeiden;
mußte verhindert werden, daß der Primas durch die Oberen un KI15ö
cter kalt gestellt Uun! ignoriert werden konnte. Tatsächlich ist die er
fassung damals 1Ur 1n groben Strichen gezeichnet worden. Von den
monastischen Kongregationen heißt ausdrücklich „firmis manenti=
bus  d die Aufgaben der Konföderation sind LLUT mıit den Worten „NCHO=
tia totius Ordinis bonum directe respicientia” festgelegt. Auch die Wahl
des Abt Primas ist 1Ur vage angegeben; als Wähler erscheinen die
„Praesides”“ der Kongregationen un „gquoad 1US fieri poterit, etiam
9808 Abbates regiminis”. Die Bildung der klösterlichen Familie des
Zu Leben erweckten Collegium Anselmi ist mit recht vorsich«=
igen und zurückhaltenden Worten ausgedrückt; die Oberen „MMOTEIMN
gerant Primati ad formandam praedictam familiam Collegii eXcepto
Casu specialis necessitatis“. Mit welcher Vorsicht der Hl Stuhl ein GS{tars«
kes Amt eines Abt Primas vermeiden suchte, zeigen deutlich die
Worte r 1inanıs sit e1uUs Praelatio“ zitierten Dekret der HI Kongres
gatıon für die Bischöfe und Ordensleute. Das Ungenügen der Verfass
Sung zeigte sich besonders ach dem 1947 erfolgten Tode des Abt
Primas Fidelis VO  3 Stotzingen. Nach dem apostolischen Schreiben Sum:
INU.: SCINDET kam e dem icht mitrierten Rektor des Kollegs VO:

Anselm, der SONS nicht Mitglied des Abtekongresses ist, Z „de INanı=
dato Summi Pontificis” die infulierten bte ZUT Neuwahl berufen
und wenigstens zunächst den Vorsitz im Kongreß führen. Es ents
stand die Frage, wer bereitet die auf dem Kongreß erörternden Fragen
VOT. Im speziellen Auftrag des Papstes berief der Abt von St Paul
Rom, Hildebrand Vanucci den Generalabt der Sublazenserkongregation
Emmanuel Caronti, den Abt VO  j Gt. Hieronymus Rom, Petrus Cal
INOoN, den Abt VO  > Engelberg, Leodegar Hunkeler, den Titularabt Von

Abington, Philipp Langdon, ferner die Rektoren des Kollegs VO: hl
Anselm Uun! des Griechischen Kollegs Ulrich Beste un! Benedikt Odilo
Golenvaux und den Professor Gerhard Osterle von Gt Anselm und
tellte mit ihnen eın Programm auf, das dann alle bte versandt
wurde; diese urften Streichungen, Änderungen un Ergänzungen WUN=s  5

Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände ÜL ünster i. W.
1933 L e e rdo benedictinorum Confoederatorum, Commens»
tarıum pro Religiosis 2 ‚J 1940, 4 Z 178 Ders., Confoederationis
enedictinae historia, eb Z J 1947, 158 Thiry, L’union de tOUS les
Benedictins. Studia Anselmiana 18—19. Vatikan 1947, 367 Schmitt,
Kardinal Joseph Benedikt elchior Dusmet OSB, Benediktinische
natschrift 33, 1957, 284
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schen. Das definitive Programm mu{fßlte aber der HI Religiosenkongre=
gation vorgelegt werden, die August 1947 approbierte.

Seit 1893 sind eLI{was mehr als Jahre vVeETSANSCN. So manche Un=
klarheiten un Lücken 1n der damaligen Gesetzgebung sind durch Vel:

schiedene Dekrete un Indulte für den Abt Primas geklärt un erganzt
worden. Bei der großen Feier 1n der Basilika Gt. Payul aus Anlafß des 1400
jährigen Todestages des hl Benedikt September 1947 deutete
1US AT 1n Anwesenheit fast aller bte In seiner Ansprache d dalß die
Verfassung der Konföderation einer Erneuerung bedürfe. Die HI Reli=
giosenkongregation, die ohl als Urheber des päpstlichen Gedankens
betrachtet werden kann, 2in bald die Arbeit un machte einen Ent=
wurf für ine eingehendere Verfassung, Freilich auf Grundlage der 1893
bestimmten. Das alsbald erwähnende Breve schildert uns den Vor=
gang mit den Worten: P5acra Congregatio Religiosis praeposita .
curaviıt, ut leges illae VIT1S perit1s et consideratis 1n COTDUS redactae,
indoli Regulae Sancti Benedicti verisque instıitutis monasticis CONSTU>=

qU am maxime.“ Die NEUE Gesetzgebung wurde dann dem Papste
ZUrC Prüfung vorgelegt Uun: schließlich durch das Breve „Pacıs vinculum“
VO März 1952 approbiert, dessen Arenga offensichtlich sehr S1NN:  =  =
reich der Mahnung des hl Paulus Eph 4; „SCIVaIC unıtatem spirıtus
1ın vinculo pacis” entnommen ist Es tragt die Unterschrift „De speciali
mandato Sanctissimi Pro Domino Cardinali publicis Ecclesiae negotis
Gildo Brugnola Officium Kegens Pontificiis Diplomatibus expediendis*.
Irgendwelche Mitwirkung des Ordens bei der Ausarbeitung ist 1n dem
Breve icht erwähnt. Tatsächlich fand aber doch eine solche STa Der VO  3
der Hl.Religiosenkongregation uUun: deren Sekretär, Arcadius Larraona

un! VO  } dem Adiutor studiis Elio Gambari aus:

gearbeitete Entwurf wurde dem Abt Primas ZUrT Außerung vorgelegt, der
seinerseits die Präsides Uun! verschiedene 1 Ordensrecht bewanderte
Mönche beizog. Das LEUE Gesetz ist sSOmıit nicht e1n Statutum Ordinis,
das VO: Stuhl approbiert wurde, sondern 1ne Lex VO  - oben herab
un! ‚War 1n feierlicher Form, 1n Form eines Breves. In die Vorschriften
des Codex Juris Canonici fügt sich gut ein, denn die Rechte des Abt
Primas sind ach ( 501 S3 »” pPropri1s constitutionibus et peculiari  =  -
bus Sanctae Sedis decretis“ entnehmen.

Die NnEeUe Verfassung der benediktinischen Konföderation hat den
Vorzug, dafß sS1e 1n forma specifica VO HI Stuhl approbiert ıe Es fehlt
‚War 1n dem Breve ine diesbezügliche Bemerkung oder die Formel mMOtu
proprIio, certa scıentla, allein ach allgemeiner Lehre liegt ıine

Das Breve ist promulgiert In den AAS 4 J 1952, fasc VO' August
1952 520—522, daß VO November 1952 voll verpflichtete.
Der 1mM Breve enthaltene ext der Konstitutionen ist 1mM Archiv £ür katho=
lisches Kirchenrecht 126, 1954, 154171 veröffentlicht. Deutsche Über«
setzung VO  3 «D 4*] 1n Benediktinische Monatschrift 3 p
1956, 320—335
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approbatio 1n forma specifica VOTLI, wenn der ext der Konstitutio=
nen oder Statuten 1n das päpstliche Breve aufgenommen ist°. Dieser
Fall liegt 1ler VOT. Das Breve sagt ausdrücklich, daß die Konstitutionen
der Konföderation beginnen mi1t den Worten „Praeclaris documentis“
und schließen mıit „Consilio administrativo extraordinario
ponere”.

7Zwischen dem apostolischen Breve Uun! der 510}24 Introductio 1n die
Konstitutionen ist der amtlichen Ausgabe och e1in Dekret der
Religiosenkongregation, ebenfalls VO März 1957 2070/52 e1nN:
gefügt, das besagt, der Papst habe 1n den dem Gekretär der HI Reli:
giosenkongregation Arcadius Larraona Januar un

Maärz 1952 gewährten Audienzen die Konstitutionen approbiert un
bestätigt un zugleich verfügt, da{f diese per Breve Apostolicum TO=
biert werden. Dieses Dekret ist VO' genannten SGekretär unter= un VO:  »

Elio Gambari, studiis gegengezeichnet.
Die den Konstitutionen vorausgeschickte Einleitung hebt dann och

hervor, da die Elemente der Verfassung entnommen selen der
ege des hl Patriarchen Benedikt, der authentischen jahrhundertealten
monastischen Tradition, päpstlichen Dokumenten un Dekreten der
HI Kongregationen, dem Codex Juris Canonici un auch den Kon:
SreSSCH un Konferenzen der Konföderation selbst. Schließlich seien
auch manche bisherigen Streitfragen positiıv entschieden worden, alles
IN solle als „cardines Confoederationis“ festgehalten werden.
Am Schlusse werden och alle früheren Bestimmungen, die den
Konstitutionen nicht mehr enthalten sind, außer Kraft gesetzt. Die
übliche Formel „Contrariis quibusvis nihil obstantibus“ steht 1m apO=
stolischen Breve.

I1 DER BEGRIFF DER KONFÖDERATION,
DIE ZUGEHÖRIGKEIT IHR UND IHR ZWECK®

Der Titel und die Natur der Konföderation
Der amtliche Titel der Konföderation ist Confoederatio OomMMN1IUmM Con

gregationum Monasticarum Ordinis Sanctı Benedicti oder kurz, NEeU:
estem Sprachgebrauch entsprechend, „Confoederatio Benedictina“ (n 3
Die Konföderation ist keine LEeUeEe religiöse Genossenschaft, auch keine

1 Jus canonıcum uniıversum, 11 Monachii 702 tit.
I‘, Die Bestätigung der Entlassung eines Reliz=

z10sen durch den Hl Stuhl, Theologische Quartalschrift 126, 1946, 454
Ommentare: am b A Adnotationes ad Legem proprlam, Te)ee l
mentarıum pPro Religiosis et Missionari1li1s 3 \p 1953, 245—251, 306—311; 3 J
1954, 6—14, 265—272; 393; 1956 8S— 18 Di e Lex propria
Contfoederationis Congregationum Monasticarum Ordinis Sancti Bene:  =
dicti Commentarium. Historia=Fontes 1955
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neue monastische Kongregation, 6S1e bildet auch sich icht einen Or=s=
den (n. Denn unter „Ordo“ verstand 198078  3 ehedem dieselbe klöster=
liche Observanz, iInan sprach VO'  3 rdo Cluniacensis, rdo C'isterciensis
UuUSW. ceit Jahrhunderten sind „Ordo“ jene Verbände, 1n denen feier=
iche Gelübde abgelegt werden (c 488, doch 1mM landläufigen Sinne
sind Orden Verbände mıit ıner zentralistischen Verfassung. In den bei=
den päpstlichen Erlassen VOomn 1893 werden die Ausdrücke rdo un!|
Confoederatio icht entsprechend geschieden, sondern vielfach ohne Un=»
terschied gebraucht. 50 ist vielfach auch heute och Vom rechtlichen
Standpunkt 115 betrachtet, besteht reilich ein Unterschied. Konföderas=
tion ist der CNHCTE Begriff, Orden der weitere. Zum Orden gehören
alle Mönche Uun: Nonnen mit schwarzer Kleidung, die ach der Bene=z
diktinerregel leben, ZUT Konföderation dagegen VO  } diesen Mönchen
un Nonnen 1Ur jene, die Mitglieder der Konföderation sind. Die On=>»
nenklöster, die unter der Jurisdiktion der Bischöfe standen, gehörten
bisher nicht ZUT Konföderation, ebensowenig die Schwesterngemeins
schaften der Regularoblatinnen. Wiewohl diese außerhal der Konf5ö=z
deration standen, bedienten sich diese Verbände doch vielfach des Abt
Pr  1ımas  z bei ihren mit der HI Religiosenkongregation regelnden Ange=
legenheiten; dies mit einem gewlssen Rechte, sprechen doch die beiden
römischen Erlasse VO  a} 1893 von den Rechten un: Pflichten des Abt Pris
InNnas „CTIga Ordinem universum“ und VO  3 „negotla totius ÖOrdinis bonum
directe respicientia”. Unser Breve zielt darauf ab, diesen Zustand
erhalten und die außerhal der Konföderation stehenden Klöster un!
Verbände dieser einzugliedern oder anzuschließen und Orden Uun!
Konföderation miteinander verschmelzen. Dadurch wird die Benediks=
tinische Konföderation den anderen großen Orden der Franziskaner, Dos=
minikaner, Augustinereremiten un Serviten, die ebenfalls einen Z7WEel1s
ten, Ja auch 10324 dritten Orden, den Regularoblaten vergleichbaren
Zweig haben, angeglichen.

Die beiden römischen Erlasse VO:  , 1893 neNnnNnen die damals errichtete
Union 1ne „fraterna Confoederatio”. Mit Rücksicht auf den Ausdruck
„fraterna” sprechen die Kanonisten des Ordens, VOT allem Mayer,

Molitor Uun: Schmitz un:! 1m Anschluß S1e auch Stillhart
un Conte der Konföderation die juristische Persönlichkeit ab, aber

Larraona trat 1n seinem Kommentar YASE eX für sS1e ein‘. Das neue
Breve schließt sich der Auffassung Larraona’s aIl; spricht VO  e} iner
„PCEISONA moralis collegialis“ und Sagt, dieser Charakter ce1 notwendig,
„ut intimius ortius familias jungere valeat et efficacius SU u finem
consequatur” (n 6 Die Konföderation hat daher auch IUra und annn

T, Benediktinisches Ordensrecht II Beuron 1929, 139 1
tor I11 186 ScChMitz; Benedictine Regle) in Dictionnaire du
droit canonique, Paris 1924 55, II 348 tilihärt Die Rechtsper=sönlichkeit der klösterlichen Verbandsformen, Freiburg Schw. 1953,

oONtTEe, Institutiones Juris Canonici®, aurini 1939 | 610 IL,
in CpR. 12, 1931, 247 , 446.
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„Dona propria besitzen und beanspruchen 7), s1ie ist somıiıt auch VeI»=

mögensfähig. Zuständig ist 61e £ür alles, Wäas ZU gemeinsamen Wohle
der Konföderation gehört (n 7), also für alles, Was alle Kongregationen
zugleich angeht; 612 beläßt aber den einzelnen Kongregationen ganz
ihre Selbständigkeit, ihre Verfassung, ihre Erklärungen ZUT Benedikti=
nerregel, ihre Rechte un Privilegien (n.

Die Mitglieder der Konföderation
Die ordentlichen mäünnlichen Mitglieder

Aus dem Titel uUNseTeT Konföderation ergibt S1 sie eın Bund
monastischer Kongregationen ist, ein Bund VON mehreren
selbständigen Klöstern unter einem gemeinsamen höheren Oberen
(n 9 Zur Konföderation gehören sOMmMıIt die einzelnen monastı:
schen Kongregationen als Ganzes, icht aber die einzelnen 15=
ster und Mönche als solche Erweitert sich eine Kongregation n das
eine oder andere Kloster, gehören die Neugründungen oder Neu a1ı=

gegliederten Klöster ohne weiıiteres auch ZUr: Konföderation, reilich icht
unmittelbar, sondern 1Ur mittelbar durch die Kongregation, der sie NUuI

einverleibt sind (n. 10) Auch neu errichtete monastische Kongregationen
sind ohne weiıteres Gilieder der Konföderation®?. Deren Errichtung steht
ZWAarTt nach 494 dem HI Stuhle Br aber prax1ı erfolgt s1e
„audito otfo Synodi (sc Praesidum) aut Abbatis Primatis ei1usque ‚Om=
silii“', daß also doch bei der Errichtung auch die Konföderation als
solche, wenn auch icht entscheidend, doch beratend mitwirkt (n 11)
Diese, wWwWEeNln INnan darf, Ausschüsse der Konföderation sind aber
1n ihrem Handeln icht ganz frei; der Abtekongreß, das oberste Organ
der Konföderation, hat das Recht, die Grundsätze festzulegen, unier
denen 1ine Kongregation als der hl ege un der Tradition des Ordens
des Benedikt konform erklärt werden darf (n 11) Als Kriterien für
die Aufnahme setzte der Äbtekongreß 1953 folgende fest a) Jede eue

Kongregation muß mehrere selbständige un! au Klöster umftass
SCN; Den einzelnen autonome Klöstern muß ein eigener Oberer O1

stehen, der entweder gesetzmäßig ernannt ist oder VvVon den Kapitularen
gewählt ist un! der das Kloster, sce1l  < auf eine bestimmte Zeit, oder auf
Lebensdauer eitet; C) Die Leitung der Kongregation muß nach dem
Geiste der Regel des hl Benedikt und den rechtmäßig approbierten ON1=
stitutionen und entsprechenden Deklarationen geordnet sein In den
Klöstern muß das gemeinsame Leben und die reguläre monastische O'

Gambari, CpR 3 Ig 1953, 308 verlangt noch eiın spezielles Dekret
der Hl Religiosenkongregation, durch das die Mitgliedschaft ausgeSprO>=
chen WITd. Die Kongregation von St. Ottilien, die 1893 noch nicht M

stand, wurde durch Reskript Pius VO September 1904 der benesz
diktinischen Konföderation unilert. Im Breve Benedikts VO: Fez
bruar 1920 über die Errichtung der belgischen Kongregation heißt
„eandemque volumus ad Confoederationem Benedictinorum nigrorum,
qu iure ceteras Congregationes, pertinere“” (AAS 1Z; 1920, 103)
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SErVanz mit einer Neigung ZU beschaulichen Leben beobachtet werden.
Das Recht auf eın eigenes Noviziat für jedes selbständige Kloster, g=
ordnete finanzielle Verhältnisse SOWI1Ee 1ne bestimmte Anzahl VO  3 Mön=
chen wurden nicht gefordert Sessio 111) Wie 180078  ' hört, dürfte bald die
Errichtung einer spanischen un einer holländischen Kongregation 1n
AÄussicht stehen.

Die Konstitutionen zielen erfreulicherweise darauf ab, daß alle Or=
densverbände, die die ege des hl Benedikt als Grundlage haben, als
G;lieder 1n die Konföderation aufgenommen werden können (n 12)
Während die Dekrete Von 1893 mehrfach L1LLUT VO  - den sogenannten
schwarzen Benediktinern reden, ist dieser Ausdruck in den Kon=z
stıiıtutionen SanNz vermieden. Sehr gut können also einmal die weißen
Cistercienser beider Observanzen, die weißen Kamaldulenser un die
weißen Olivetaner, die türkisblauen Silvestriner Uun:! die schwarzen Vals
lombrosaner der Benediktinischen Konföderation beitreten un deren
hbte un Mönche Abbates Primates werden. Deren Beitritt erfordert ein
Dekret des HI Stuhles, der 1n diesen Fällen vorher ein Gutachten des
AÄbtekongresses einholt. Wenn dieses Projekt einmal realisiert ist, dann
werden alle unter der Regel des Benedikt streitenden Mönche durch
eın rechtliches Band zusammengehören.

ach unseren Konstitutionen ist der Anschluß einer monastischen
Kongregation, eines Ordens oder einzelner Klöster die Konföderation
eın Reservat des HI Stuhles (n 20), der ber die Dauer, die Ausdehnung
un die Vollmachten bestimmt. Diese Norm kann och nicht AaUuSs der Er=
fahrung hervorgegangen seinN, denn his FADOR Stunde ist och nichts be=
kannt, daß die Zulassung ZUT Konföderation bestimmte Bedingungen
geknüpft worden ist. Und doch glauben WITr gen können, NSEeTe
Norm fußt auf der Erfahrung. Es haben sich nämlich 1im aurTte des etzten
Jahrhunderts wWwel Fälle ereignet, 1n denen eın Kloster sSeine Aufnahme
in ine monastische Kongregation bestimmte Vorbehalte geknüpft
hat; sind dies die Klöster Montevergine un Prinknash 1ın der Diö=
ese Cli£ton. Im Anschluß£breve e0s XII für das erste Kloster VO

August 1879 sind als Bedingungen festgesetzt, a) Da{filß die Abtei Mon=
tevergıne autonom bleibt un nicht der Jurisdiktion des Generalabtes
der Sublazenser Kongregation untersteht; Daß die Mönche ihre hbis=
herige weiße Kleidung beibehalten; C) Da besondere Frömmigkeits=
übungen YÄRE  — cel Jungfrau Maria un Z hl hbte Wilhelm, dem Grüns
der des Klosters, bleiben; dafß der Kat des Abtes adus bestimmten
Mönchen gebildet ist; e) daß die Privilegien der Abtei erhalten bleiben?®.
Pius bestätigte Dezember 1907 diese Bedingungen, entschied
aber, daß die Abtei Montevergine allein dem Generalabte unterstehe.
uch der auUus der englischen Hochkirche hervorgegangenen Abtei Prink:  =  S
ash wurden bei deren provisorischen un! definitiven Aufnahme 1n

Leonis 081 Acta, Romae 1881 55., Il 286 GSs Patriarchae Benedicti
familiae confoederatae, Romae, 1955; 328
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dieselbe Kongregation der weiße Habit zugestanden, SOWI1e das Recht,
daß die einzelnen Mönche nicht die höheren Weihen empfangen mussen,
„requisita tamen, toties quoties approbatione Rmi Abbatis=Genera=
1  15  10 / Die Zulassung solcher Vorbehalte zeigt, wI1e sehr dem Stuhle
TOTZ der Verschiedenheit der Verbände der Vereinigung aller ene=s=
diktinerklöster gelegen ıst

B) Die außerordentlichen mäannlichen Mitglieder
Nur 1n außerordentlichen Fällen annn auch eın Einzelkloster, das

keiner monastischen Kongregation gehört, Mitglied der Konföderation
se1in un! werden (n 14) Die Konstitutionen sehen 1er wel Fälle VOT,
nämlich

a) Die durch die Apostolische Konstitution 1US XE „Inter praecl=-
puas”* VO Juni 1933 errichtete Abtei A hl Hieronymus iın OMm,
die 1n Wirklichkeit 1Ur ine Filiale der Abtei Clerf 1n Luxemburg ist un
außer dem bte keine eigenen Professen hät; erhielt durch das Motu:
propri10 desselben Papstes „Monasterium Sancti Hieronymi” VO
Januar 1934 die Mitgliedschaft Motuproprio et certa scıientila verliehen
und genießt daher „lsdem iuribus iisdemque officlis, quibus ceterae
abbatiae confoederatae“ ; ihr Abt „sicut ceter1 Abbates regimi1nis, 1US
habet interveniendi Abbatum confoederatorum coetibus et suffragium
erendi 1n Abbate Primate eligendo“11, Unsere Konstitutionen K  J
daß diese Abtei „tamqgquam membrum immediatum Apostolica auctor!
tate“* 7AÄBER Konföderation gehöre (n 15)

Handelt sich 1er iıne Mafßnahme £ür ein Kloster, das sich
durch die Herausgabe der Vulgata der Sanz besonderen Gunst des
Stuhles erfreut, Sibt doch auch och andere Klöster, die keiner
Kongregation gehören, aber doch Mitglieder der Konföderation werden
können. Unsere Konstitutionen bestimmen: »” monasteriıum
Sedis indulto nulli Congregationi Sit unıtum, vel ab C CUul unıtum erat,
separatum qu alii incorporatum potest ad interim, GSedis ormalıi
decreto, sub tutela Abbatis Primatis pOn1l, aut 1uxta d  Y Voto Con:
STESSUS Abbatum, ut membrum immediatum Confoederationi adscribi“
(n 14) Dieser ext sieht scheinbar wel Fälle VO  . Einmal annn ein ein=
zelnes Kloster VO Hl auf einıge eit dem Abt Primas unmittel=
bar unterstellt werden, aber ann auch e1in Kloster auf Ansuchen des
AÄbtekongresses der Konföderation einverleibt werden. 1n diesem
letzteren Falle auch die Genehmigung des Stuhles erforderlich ist, ist
‚War icht ausdrücklich geSsSagt, aber ohl dem Ausdruck »” voto“
entnehmen!?. Nur zweıten Falle sieht der Gesetzestext VOT, daß eın
solches Kloster „immediatum membrum Confoederationis“ werde, icht

10) Congregatio Religiosorum 52 1928, 1939, Annales OS  w 1928,
. 3933, 152

11) AAS 2 J 1934, S 290
12) So auch d  S T1 CpR. 32, 310
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aber 1imM ersten. Diese Textunklarheit wurde bereits auf dem Abtekonz
greiß 1953 bemerkt uUun! hier der Mitarbeiter den Konstitutionen,
Gambari, befragt. Dieser meınte, ach sSe1INerT Auffassung „sub tutela“
10 opponitur termıno „membrum immediatum“: „Decreti Gedis est
providere statum iuridicum. Forsitan secundum aliam opinıonem
Congr. responsabilitatem PTO qualibet neofundatione suscıpere 110  3 vult“
ess VIID)!S Berücksichtigt mMan die Praxis, wird 11an der Auffassung

Gambari‘s beistimmen mMUsSssen. Der ext würde also besser etwa lau=
ten „potest Sanctae Sedis ormalı decreto interım vel 1n perpetuum
sub tulela Abbatis Primatis ut membrum immediatum Confoederationis
poni  J 61 agıtur de perpetua adscriptione, convenit Congressum Abbatum
praevium dare.“

Beleuchten WIT das Gesagte durch einzelne Fälle Das Kloster An=
dre bei Brügge wurde durch die Dekrete der HI Kongregation für die
Bischöftfe un! Ordensleute VO Juni un Juli 1901 AB  an Abtei 6T:  =  -

hoben und außer dem Gtuhle „soli totius Ordinis Primati  e  L unter=
stellt Dieser Rechtszustand dauerte reilich icht lange, denn schon

Dezember 1902 wurde das Kloster der Brasilianischen Kongregation
einverleibt. wel weitere Fälle haben sich 1n neuester eit ereignet. Es
handelt sich die Abteien Gt Matthias 1n Irier un:! Mariä Heimgang
1n Jerusalem, die beide ZUT Beuroner Kongregation gehören. urch die
Dekrete der Religiosenkongregation VO: Maärz 1950 un:! Maärz
1951 wurde aber diese Zugehörigkeit „suspendiert“. Die erstere Abtei
wurde als „membrum immediatum“ der Konföderation zugewlesen und
der Hi Religiosenkongregation direkt unterstellt, die aber die den
monastischen Kongregationen den Abt Präsides zukommenden Rechte
dem Abt Primas „VICarlOo nomine“ übertrug. Im Dekret für die zweiıte
Abtei heißt eS5, daß 1ese „adscripta mManeat Confoederationi
unmittelbar der Religiosenkongregation untersteht sub vigilantia
Rmi Abbatis rimatis.“ Am Abtekongreß 1953 nahmen sowohl der
PriorzAdministrator VO:  3 ITrier, Fucharius Zenzen, wı1e auch der

Dezember 19b2 VO: Stuhl ernannte Abt VO  3 Jerusalem, Leo von

Rudloff, teil.
Ein weiterer Fall ereignete sich 1in Belgien. Hier wurde durch die papst=

liche Kommigssion für die Russen VO: Juli 1928 das sich der ostkirch=
lichen Arbeit widmende Konventualpriorat In Amay kanonisch errichtet
un! einem der belgischen Kongregation entnommenen bte als Delega=
ten des Stuhles unterstellt. In den Juli 1928 approbierten
Konstitutionen dieses Klosters heißt aber, daß dem Abt Primas
„praeter generalem vigilantiam 0omMNı1ıa Confoederatarum Congrega=
tionum Monasteria“ noch zukommt, jedes Jahr ber dieses Kloster einen
Bericht empfangen, die Genehmigung für ine etwaige Errichtung
eines Klosters oder für die Übernahme einer Arbeit eT:  =

teilen und die Angelegenheiten des Klosters\ beim Stuhl vertreten.

13) benso CpR. 3 Tı 311.
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Es dürfte SOM eine Frage se1n, daß dieses Kloster ZUT Konföderation
gehört. Zum Abtekongreß 1953 wWar der Prior eingeladen; erschien
aber nicht un:! bestellte auch keinen Prokurator. Hier wurde noch dieses
Kloster, das inzwischen nach Chevetogne 102 Namur verlegt worden
WAärT, in die Konföderation aufgenommen unter dem Vorbehalte, dafß dies
die Hl Kongregationen für die Ostkirche un: das Ordenswesen billigen
Dessio

Das durch Dekret der Religiosenkongregation VO Juli 1935
Corbieres, 10Z Freiburg, Schw., errichtete Konventualpriorat stand

Nntier der ordentlichen Jurisdiktion des Abt=Präses der Schweizerischen
Kongregation als Administrators. Obwohl die Bittschrift den GSatz ent:
hielt „gquıin tamen ob peculiares Circumstantias modo eidem Congregas
tioni Helveticae canonice aggregetur“”, heißt doch 1mM genannten
Dekrete: „regatur Statutis Congregationis Helveticae, CUu1 interım adfi=
iatur, Ul dum Sedes alio modo providerit“.14 urch Dekret der

Religiosenkongregation VO DII 1948 wurde dieses Kloster der
Konföderation einverleibt un! dem Abt Pr  1mas  b als Apostolischen 1S1=
'ator unterstellt15

Die Angliederung der Benediktinerinnen un Regularoblatinnen
a) Die römischen Dekrete VO  ”3 1893 haben die Benediktinerinnen=

klöster ar nicht esonders berücksichtigt. Trotzdem wird INnNnan
können, daß die einer monastischen Kongregation oder einem Kloster
der Konföderation angegliederten Nonnenklöster auch Mitglieder der
Konföderation Wenn WIT  — hier den Ausdruck „angegliedert“
brauchen, ist dieser 1mM weiteren Sinne verstehen, nämlich VO  3
vollexemten, exemten nach den allgemeinen Normen des Rechts un
angeschlossenen Klöstern, die unter der Jurisdiktion der Bischöfe
stehen, über die aber kraft dauernder bischöflicher Delegation mit Erlaub=
N1Ss des Stuhles eın  R3 Ordensoberer iıne hausherrliche Gewalt ausüben
kann!® Diese Klöster gehörten ZUrT Konföderation WAar nicht direkt,
sondern durch Vermittlung der Kongregation oder des Klosters, dem
s1ie gehören. Es gilt 1er die alte Rechtsregel: In tOTO partem Nnon est
dubium contineri VI® 80)

Diesen Standpunkt vertritt auch das nNeue Breve. Es unterscheidet
Onasteria monialium incorporata, subiecta SsSeu unıta Uun:! aggregata(n 16) Den Kongregationen inkorporierte hat der Benediktinerorden
heute ziemlich vlie.  Je, nämlich entfallen auf die Englische Kongrega=tıon, auf die Schweizerische, je auf die Brasilianische Uun! die Beu=
18) 91 Kongregation und auf die Belgische. Dabei ist bemerken, daß

14) Annales O.S 1935,15) Gütige Mitteilung des Abtes Bonaventura Sodar OSB VO 195716) 1 Von den Nonnenklöstern, Archi für katholischesKirchenrecht, 114, 1934, 387 ff Moälitor I11 179 berichtet, VO:  - denFrauenklöstern sel1 bei den Beratungen nıe die ede EeCWESEN.
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für cämtliche Klöster der Regularobere der Präses ist, 1ne Ausnahme
bilden 1er die Klöster der Schweizerischen Kongregation, 1n denen alter
Gewohnheit entsprechend, einer Gewohnheit, die schon VOT Er=
richtung der Kongregation bestand, ein benachbarter Abt die Jurisdiktion
ausübt. An Klöstern, die einer Kongregation unterworfen oder unilert
sind, ist NUr eines NnNeNNEN, nämlich das ZUrT Beuroner Kongregation Be=
hörige Kloster Eibingen bei Rüdesheim Rhein In talien sind VeIl:

schiedene Nonnenklöster einzelnen Abteien, die ACLT: kassinesischen Konz=
gregation gehören, unterworfen oder unilert. Diese gehören dadurch ZUTI

Konföderation. Wir NneNNneln hier die Klöster Amelia, Civitella Paolo,
Citerna, assino un Subiaco; VO  3 diesen unterstehen die ersten drei
dem bte VO  } Gt Pau/l 1n om, die etzten wel den AÄbhten VO  } Monte  =  -
Cassıno un Subiaco.

Die 7zweite Gruppe sind die monasterl1a aggregata, das sind solche,
die unter dem Schutze eines es oder Klosters den monastischen Geist
pflegen (n Dieses oystem entstand auf £ranzösischem Boden,
die Bischöfe Napoleonischer Auffassung entsprechend ke  ine exemten
Nonnenklöster zulassen. Den Anschluß der unter den Bischöfen stehen=
den Nonnenklöster die Konföderation wünschte bereits der hte=
kongreß 1937 Unsere Konstitutionen bestimmen hier, Nonnen, die die
BAHES Rechtsstellung erwerben wollten, miüßfiten iıne diesbezügliche
Bitte den Ahbt Primas richten; außerdem verweist Artikel auf

4972 Hier liegt 1mM Gesetzestext eın Irrtum VOT. Die Bitte den
Abt Primas allein genugt nicht; /ABER Unterstellung eines Klosters unter
einen Ordensoberen MU: unter allen Umständen auch die Genehmigung
des Stuhles hinzukommen, da durch diese Unterstellung die bischöf=
liche Jurisdiktion geschmälert wird. Co auch Gambari??. Die spezielle
Nennung des Abt Primas ist also Sal nicht recht verständlich ; 61e bliebe
besser WCS. Es ist auch Sar nicht einzusehen, nicht 1ne solche
Aggregation auch iıne monastische Kongregation solle erfolgen kön
1ien un dann doch 1n erster Linie 1er deren Präses in Betracht ame
Fragen. WIT  n uns einmal, welche Solennitäten einzuhalten sind, wenlnl
sich eine solche Aggregation handelt Nehmen WIT d. diese solle
eın Kloster erfolgen, ist die Zustimmung VO:  . dessen Abt, aber auch
des Konvents erforderlich, da sich UÜbernahme einer uen Last
handelt. Es mu{fs aber sicherlich auch die Genehmigung des Präses und
seines Rates oder des Generalkapitels hinzukommen, da die Übernahme
einer olchen Aggregation, wenn icht direkt, doch indirekt dien
monastische Kongregation berührt. Daß auch der Konvent des IC>=
gierenden Klosters zustimmen muß, ist selbstverständlich. Ferner 5C=
Ort der erwähnte Kanon Sal nicht hierher; handelt VO: den moder=
nen Kongregationen mit einfachen Gelübden un! verlangt, daß diese,

173 CpR 3 J ambari meint, hätte her 500 zıitiert werden soi=
len. Dieser Auffassung können WIFr nicht beistimmen, denn 500 S 3
handelt VO  } „Congregationes mulierum“”.

F m l e Cra
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wenn s1e Gilieder eines Ordens seın wollen, 508 JTerziaren, dem Orden
durch den Generaloberen angeschlossen werden sollen, wodurch S1€e die
Ablässe, Privilegien un: anderen kommunizierbaren Gnaden erhalten.
1Nne derartige Gnade bedürfen N1SeTeEe Nonnenklöster Sart icht mehr,
da c1€e diese Vorteile bereits 1ure haben f 613 2 Bei der Wendung
agsSTCHAIC mu®ß InNna  . ferner berücksichtigen, dalß auch der Abt Primas
durch 11SseTe Konstitutionen ber diese Klöster gewlsse Vollmachten
hat, ZUrTC Visitation (n 97a); darf kraft apostolischer Vollmacht
den dauernden Übertritt 1n e1n anderes Kloster gestatten (n b), da=
selbst die Pontifikalien tragen (n £.); sicherlich mussen auch die
Dokumente des Klosters 1m Archiv der Konföderation aufbewahrt We

den (n 115) Aggregare in 16 b beinhaltet also viel mehr als in
492 Dem Orden aggregierte Nonnenklöster befinden sich beson=

ders 1n Frankreich, die Eranzösische un die Sublazenserkongregation
solche Klöster haben Die Kongregation VOoO  - Solesmes hat 1 anzZe

solche Klöster, VOoO  - denen sich 1n Frankreich (Solesmes, Wisques,
Kergonan, Poitiers), je 1n England (Ryde), Holland (Oosterhout) un
Kanada S Eustach) befinden. Gämtliche Klöster unterstehen dem Abt
VOoO  a} Solesmes. Der französis  en Provinz der Sublazenserkongregation
sind angegliedert die Klöster Dourgne, Valognes, Limon, Azerables,
La Loyere uUun! UOzon; die zuständigen Ordensoberen sind kraft ele=
gatıon des Generalabtes für die erstien wWwel Klöster der Abt VO:  } En=
Calcat, für die nächsten drei der Abt vVonh Pierre=quli=vıre un für Ozon
der Abt VO  - Tournay?®.

C) Die dritte ruppe der Nonnenklöster bilden die 1n Föderationen
vereinigten, die die Apostolische Konstitution Pius XIL „oponsa Christi“
VO November 1950 Art VII Z dringend empfohlen hat
Solche Nonnenverbände wünschte bereits der ÄAbtekongreß 193719 Diese
Föderationen können jetz entweder der Konföderation als solcher oder
den einzelnen Kongregationen angegliedert werden. Für diese Anglie  E  j
derung gebrauchen die Konstitutionen wiederum den Ausdruck „1inCOTr=
porari”, der uns unglücklich gewählt sSe1in scheint; denn be=
Ssagt 1ine sehr starke Angliederung, ine Unterstellung auch hin:
sichtlich der iurisdictio ecclesiastica (vergleiche a)), während 1er doch
Aur ine incorporatio „quoad £fectus harum Constitutionum “ 1n F+rage
kommt (n. C) In D ist STa „incorporari” der Ausdruck „ABBTEC=
gatio” gewählt, ohl mit Rücksicht auf b), obwohl 11 sicher=

für die unter un C) genannten Nonnenklöster ilt
NSseres Erachtens ware 1er ine andere 1 Recht gebräuchliche Wen=
dung besser BCWESECN, etwa „concredere“ (c£.cc 456, 1491 2 „adscri=
bere  D (c£. 693 SS L; Z 694 P 696 E 703 } Z 704 Z 705; 709
und I1,. 10, 12 14, unseTerTr Konstitutionen), „adiungere“ (c£ 703 T}

18) Gütige Mitteilung des Abt Visitators der französischen Provınz Mazx=z
ria=-Ephrem Bouillet VOo März 1957

19) 4 / 1951, 18; Annales .5 1937,
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„pertinere” (c£ 704 1 2I A S, 33 S A 3 : Hofmeister
Archiv für katholisches Kirchenrecht 114, 1934, 3094 „annectere“
aftiliare“: Die Kriterien un Bedingungen, unter denen ine solche
Aggregation bzw Inkorporation 1n die Konföderation zulässig ist, SeiIz
der Äbtekongreß fest (n. @)): doch hat dieser bis ZUrTr Stunde diesel=
ben och nicht bestimmt:; die Angelegenheit wurde War auf dem hte=
kongreß 1953 eingehend besprochen, allein einem einheitlichen Er=
gebnis kam INa  j och nicht. Nseres Erachtens bedürfen diese Kriterien
un Bedingungen einer Approbation durch die HI Religiosenkongre=
gatıon. Wer berechtigt ist, die Inkorporation 1n die Konföderation bzw
ıne Kongregation vorzunehmen, ist 1n unseTfen Konstitutionen nicht be=
stimmt. Es ürften hiefür der Abt Primas bzw. der zuständige Abt Präses
je mit Zustimmung ihres Rates un natürlich auch das Generalkapitel
der betreffenden monastischen Kongregation 1n Frage kommen, frei=
lich deren Stellungnahme ist LLUT ein votum consultivum, denn die
definitive Errichtung einer Föderation un deren Angliederung die
Konföderation bzw 1nNne monastische Kongregation ict Sache des HI
Stuhles („Sponsa Christi“ VII

Leider vollzieht sich die Bildung VO  3 Föderationen 1 Orden etwas
schwierig. Die 1621 errichtete un:! 1829 erneuerte Kongregation der
Nonnen VO Kalvarienberg un die 1932 errichtete polnische Benedikti=
nerinnenkongregation, die beide auf den Grundsätzen der monastischen
Kongregationen aufgebaut sSind un welch letztere einen Benediktiner
als Visitator hat, sind ach dem Ordensschematismus 1955 456 noch
icht die Konföderation oder ine Kongregation angeschlossen;
Betracht kämen für 61e ohl die Französische oder Sublazenser Kongre=
gatıon bzw. die Belgische, deren Patres VO Kloster Tyniec Aaus die pol
nischen Nonnen betreuen. Als erste ach der Weisung VO  } „oponsa
Christi“ 111e  C errichtete Föderation iIGt ennen die der Moniales Puris=
S1M1 Cordis Mariae, deren Statuten Juli 1953 approbiert wurden.
Obwohl diese Föderation erst ach Erlaß@ uUuNseTes Breves errichtet wurde,
ist G1€e doch weder der Konföderation och einer Kongregation inkorpo=
riert. In der Statuten heißt NUTT, der Ordensassistent „est
bb moine enedictin nomme Par la Sacree Congregation des
Religieux SUrTr la proposition de la Conference des Deleguees“. Dieses
Amt bekleidet 1er Z+ der Abt=Visitator der französischen TOvinz der
Sublazenser Kongregation, Don Maria=Ephrem Bouillet, daß also £ür
die n  € Föderation ehesten die Eingliederung 1n die Sublazen:  =  e
Sser Kongregation 1n Frage kommen dürfte. Föderationen, die 1mM Wer-=
den begriffen sind, sind die bayerische, für deren Errichtung bereits
der Präses der bayerischen Kongregation, Abt Sigisbert Mitterer VO'
Schäftlarn, bevollmächtigt ist; un! die dalmatinische, für die deren Visi
aTtor, Abt Benedikt Reetz VO:  a} Seckau, SOTgeCN hat

Außer den eigentlichen Benediktinerinnen (moniales) nennen die
Konstitutionen als Mitglieder noch die „Dorores et Oblatae Regulares

(n e) In den großen Orden haben sich aus den Weltterziaren



Das Breve Pius XIL „Pacıs vinculum“

1m Lauftfe der eit auch Verbände von Regularterziaren mit teils feier=
lichen, teils einfachen Gelübden, Ja selbst solche ohne Gelübde, Ja nNeUe:
sStens 08 10124 Säkularinstitute gebildet. Solche Verbände sind offen=
sichtlich mi1t den „Sorores et Oblatae Regulares gemeınt; sind
doch nach einer Entscheidung der Congregatio Indulgentiarum VO

Januar 1895 die „Oblati saeculares Benedicti considerandi Sicut
Tertiarli aliorum Ordinum 20 Nicht recht verständlich ist die Hervor-
hebung Vomn „Sorores”, denn diese sind 188808 eben einmal keine Moniales
und können daher NUur Oblatae egulares mıiıt Gelübden seın. Oblatae
Regulares mıiıt feierlichen Gelübden Sibt reilich 1mM Benediktinerorden
15 ZUT Stunde nicht, kommen daher praktisch 19478 m csolche mit e1n=
fachen Gelübden oder solche ohne Gelübde un:! GS5äkularinstitute
Betracht. Auf dem Abtekongreß 1937 meıinte der cel Abt Primas VO  3

Stotzingen, der Titel „S5orores benedictinae“ colle beibehalten werden.
Allein das ist eın Nachteil für die eigentlichen Benediktinerinnen, die
moniales OS Im Deutschen ist die Übersetzung VO  } moniales OS
und SOTOTEeS O.5S einfach „Benediktinerinnen“21, Die Aggregation die=
cser Verbände erfolgt ganz nach 492 J die aggreglerten Ver=
bände bleiben voll Unı Sanz unter der Jurisdiktion der Bischöfe; der
Ordensobere erwirbt ber 61e weder potestas iurisdictionis noch potestas
dominativa, omıt auch eın Visitationsrecht. Doch nehmen diese Ver=
bände durch die Aggregation teil den Ablässen, Privilegien un A 1l:  =  =
deren geistlichen Gnaden des Verbandes, dem 61e angeschlossen WEeT:
den (cc 64, D 18 uch haben sS1e das Recht, das Ordenskalendarium

gebrauchen. Zur Erhaltung des dem Orden eigenen Geistes sollen
diese Verbände, sSOwWeıt geschehen kann, auch die Beichtväter un
Exerzitienmeister Aaus dem Orden nehmen. Sicher hat der Verband,
den die Aggregation erfolgt, auch das Recht, VOT der Aggregation die
Konstitutionen Einsicht nehmen, etwaige Änderungen verlangen
und diesen Verbänden die Annahme eines verkürzten benediktinischen
Offiziums SOWI1Ee benediktinische Einkleidungs= un Profefßfriten OTZU:
schreiben (n ( onstitutiones Ordinis Fratrum Servorum Vice:
tiae 1940 837) Die Aggregation als solche kann die benedikti=
nische Konföderation oder ine monastische Kongregation erfolgen
(c£ 16C) un kommt daher dem Abt Primas oder einem Präses ıner
monastischen Kongregation Diese Prälaten sind icht gebunden, die
Angliederung ihrem ate oder dem Abtekongreß oder Generalkapitel
vorzulegen un deren Zustimmung einzuholen. Es ergibt sich dies deut:
ich aus 497 „< SUPTEINO Moderatore“ ; dies miıt Recht, denn diese
Art der Aggregation bringt keine Lasten mıt sich

An solchen Regularoblatinnengemeinschaften sind bei uns in Deutsch:
and die Missionsschwestern VO:  -} Tutzing, die Schwestern VO  - der hl
Lioba 1n Freiburg Br:; die Anbetungsschwestern des Benedikt VO  »3

20) fontes VII 5125 707
21) Annales OS 193
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Bellemagny, iOzese Straßburg, die Schwestern VO  - Alexanderdorf£,
Diözese Berlin, Dinklage, iözese Münster, Ofteringen, Erzdiözese
Freiburg, 1: Br Von den genannten Genossenschaften sind, sOweit der
Verfasser orientiert ist, die Verhältnisse MNUur für die Schwestern VO  -

Bellemagny geregelt, die Freilich icht durch den Abtprimas, sondern
durch Dekret der Religiosenkongregation VOoO Mai 1956 „audito
VOtO Rev m1 Abbatis Primatis Ord Benedicti“ der benediktinischen
Konföderation aggregiert wurden. Für die chwestern VO  3 Tutzing,
deren kirchlicher Berater der Erzabt VO  3 G+t Ottilien ist, dürfte der An=
schlu@ die Kongregation VO'  w G+t Ottilien in Betracht kommen. Die
Liobaschwestern haben War schon 1m Ausland Niederlassungen, aber
ihr Mutterhaus 1ın Freiburg Br. wird VO  5 der Erzabtei Beuron geistlich
betreut, daß 1er der Anschluß die Beuroner Kongregation ahe
liegt. Die Schwestern VO  a} Ofteringen, die 1ine Gründung der Schwe=
stern VO  - Au bei Einsiedeln sind, werden seelsorglich VO  3 einem Pater
der Abtei Mariastein versor: Uun: werden ohl auch den Anschluß
die Schweizerische Kongregation anstreben. Für die beiden Priorate
Alexanderdorf un: Dinklage, die VO  > der Abtei Gerleve beschützt
werden, dürfte der Anschluß@ die Beuroner Kongregation 1n Frage
kommen. Die JjJungste eit hat dem Orden 1n Deutschland auch Zwel
Säkularinstitute gebracht, die 508 enioschwestern 1n München un die
Schwesternschaft G+r Bonifatius 1n Heinoldendorf=-Kupferberg, Erzdiö=
ese Paderborn; die ersteren sind durch Dekret des Präses der bayeri=
schen Benediktinerkongregation VO Januar 1957 diese TC=
gıert, für die letztere dürfte die Aggregation die Kongregation VO:  }
G+t Ottilien erfolgen, da der geistliche Rektor derselben eın Mönch der
Abtei Schweiklberg ist Vom Ausland sSind dem Verfasser bisher LLUT die
Aggregationen der Kongregationen der Missionärinnen VO  3 anvres
(Ed Paris) un! Bethanie 1n Loppem Bruges) die Sublazenser bzw
Belgische Kongregation ekannt geworden. Beide kommen aber AauUus der
eıit VOT Erlaß uNnseTes Breves un erfolgten ohl einfach auf rund
Von 497 4: wogegen nichts einzuwenden ist

ine Sanz besondere Stellung 1mMm Orden nehmen die beiden Schwe  =  «
sterngemeinschaften 1n der Au bei Einsiedeln, Diözese Chur, un: 1n
Ramsay, Erzdiözese New Orleans, ein, die 1n temporalibus et spirituali=
bus den Abten VO  3 Einsiedeln un:! VO  z} Gt Joseph 1n GSt. Benedikt unter=
stehen. Die Frage, ob auch 6S1€e  b ZUr Konföderation gehören, WIT' 1980018  >
ohl unte Berufung auf Cn un: E: uNnseTer Konstitutionen be=
jahen können Uun:! mussen.

e) Wie aus den obigen Ausführungen unter —d ersichtlich ist,
hat der Verftfasser der Formulierung des Gesetzestextes manches aus:
zusetzen. Unter diesen Umständen c@1  n gestattet, einen Entwurtf all:  F  =
zufügen, wI1e  i sich den Konstitutionentext denkt

16. b) Ilae moniales O.S5.B., JUaAEC iurisdictioni Ordinarii loci sub=
duntur, pOossunt de Sanctae Sedis Confoederationi vel alicui
Congregationi monasticae vel alicui Monasterio confoederato affiliari,
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61 sub t+utela alicuius Monasterii confoederati spirıtum monasticum enes
dictinum colere student.

C) Foederationes monasteriorum monialium OS quoad effectus
arum Constitutionum adscribi possunt S1Vve a  1psi Contoederationi 1ve
singulis Congregationibus monastıcı1s, on amen inconsulta Sancta
Sede

Congregationes vel Societates Oblatarum regularium OS pPOS=
SUNT 61Ve 1ps1 Confoederationi 1ve singulis Congregationibus monasticis
ab Abbate Primate vel respectivis Abbatibus Praesidibus aggregarı
(can. 492 1)

e) Congressus Abbatum valet criteri1a et conditiones definire pTO af=
filiatione Monasteriorum, adscriptione Foederationum monialium vel
aggregatione Congregationum vel Societatum Oblatarum regularium
OS qUa«C definitiones approbatione pontificia indigent.

Die Rangordnung ıIn der Konföderation
Das Kapitel der Regel des hl Benedikt ordnet die Präzedenz der

Mönche innerhalb einer Klostergemeinde. Deshalb paßt ein Kapitel
De ordine praecedentiae Confoederatione recht gut in Nsere Kon=
stitutionen.

Als Haupt der Konföderation nımmt natürlich der Abt Primas überall
den ersten Platz eın (n I7 Dies entspricht ganZ der Vorschrift des

106, 20 Wir haben 1er 1ne Verbesserung des Rechts. Im Dekret der
Hl Kongregation für die Bischöfe un Ordensleute VO'  . 1893 wWar nam=-
lich LLUT vorgesehen, daß sich der Abt Primas „PTaC ceterIis "4ß V151:  =
tationis omnibus praeeminent11s et honoribus“ erfreue. 1ne Ausnahme
aber erleidet diese genannte Norm 1n jenen Klöstern, 1n denen die
Mönche das Kathedralkapitel bilden (n 93), 1ın den Abbatiae nul=
l  1us, denen der Abbas nullius als Ordinarius loci den Vorrang hat
und durch den pileolus violaceus ausgezeichnet ist (c£ 198, 347, 325)
Im anzen Benediktinerorden Sibt heute solche Abteien, ange=
fangen mit den Abteien Montecassino, Subiaco, hbis herab Rio de
aneiro.

Bei Zusammenkünften der Oberen der Konföderation folgt dem Abt
Primas der Abt VO  } Montecassino als Nachfolger des hl Patriarchen
Benedikt:; ihm hatten Ja, wıe schon oben bemerkt, die Päpste Nikolaus I1
und Paschalis I1 den Vorrang VOT allen anderen Abten eingeraumt.
Hernach kommen die hbte mit bischöflichem Charakter, deren Kang
unter sich nach der Designation ZU Bischof bestimmt ist (€. 106;3°) Die=
sen folgen etwa rühere Abbates Primates, die nunmehr 508 JZEX
Abbates Primates”, eın Titel, der VO  } anderen Orden übernommen
wurde („Ex=Minister Generalis”). Nach ihnen kommen die „Abbates
Superiores Congregationum monasticarum“”, wI1e 61€e der Kodex (cc 223
I 49; 488, 80. 501 3 510) mehrfach betitelt, 1ın unseren Konstitutio=

nen aber „Abbates Praesides Congregationum“ genannt deren Rang
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unter sich richtet sich aber icht nach der Wahl bzw. Einsetzung 1n ihr
Amt, sondern ohl auUuSs praktischen Gründen nach dem Datum der
Errichtung oder Anerkennung oder Zulassung der betreffenden Kon=
gregatiıon in die Kontöderation (n 19) Es gilt 1er der Grundsatz der
Regel Qui secunda Ora dei venerit, 1un10rem noverit illius 565e

qu1 prima Ora venit diei”“ (c 63) Diese Rangordnung iSt mehrfach
auch 1n anderen Orden, bei den Dominikanern, Augustinerere=
miten, Serviten unter den Provinzialen üblich. Natürlich steht dem

Stuhle Z einem gemäß uUunNseTieTr Konstitutionen In die KonföSö=
deration aufgenommenen Orden einen höheren Platz anzuwelsen; auch
diese Norm entspricht Zanz der Benediktinerregel. Den Präsides
der Kongregationen folgen die Gefreiten bte un: die regierenden
bte der einzelnen selbständigen Klöster, Je nach der Einweisung 1n ihr
Amt bzw der Bestätigung ( 106, 3°), icht wWwWI1e  fn die Konstitutionen gCcn
„‚1uxta tempus electionis 1ın dignitatem abbatialem“. Die Einreihung der
Gefreiten hbte ach den Präsides der Kongregationen ISt ıne Neuerung;
früher rangierten 61€e VOT diesen. Leider sind die vlier sich des Erzabttitels
erfreuenden hbte icht berücksichtigt, nämlich die bte VO  } Beuron,
G+t Vincenz, Salzburg, Gt einrad; diese rangleren offensichtlich
VOT den einfachen Abten ber die Rangordnung der Abt=Ko=
adjutoren, denen icht die volle Amtsgewalt übertragen ist, der Kon=
ventualprioren un! der Prokuratoren der verwalsten Klöster fehlt
1in unNnseTell Konstitutionen einem entsprechenden Hinweis. Etwaige
Koadjutoren der Abte, denen die volle Abtsgewalt übertragen ist un:! die
mıit dem Recht der Nachfolge bestellt sind, nehmen dem Vorbild bei den
Bischöfen folgend“?, aequıtate canonica den Platz unter den regleren=
den Abten e1n. Abt Koadjutoren, die regierenden Abten als Gehilfen
beigegeben sind, folgen gemäls den regierenden Abten Für
die Konventualprioren gilt dieselbe Regel wI1ie f£ür die regierenden hte
Dieselbe ege WIT: INa  5 auch für die Prokuratoren der verwalsten
Klöster beobachten, natürlich ist 1er L1LUTLr die Wahl maßgebend, denn
einer Bestätigung bedürfen diese Prokuratoren nicht. ollten einmal
noch auf den Generalkapiteln vewählte Mönche als Vertreter der Mönche

den Konföderationstagungen teilnehmen, dann kommen diese ach
den Prokuratoren der verwaisten Klöster und rangieren besten nach
der Präzedenz ihrer Kongregation un dem Profeßalter oder einfach
alle ach der Profeß.

Für die Präsidessynode sieht ILl. uNnseTer Konstitutionen VOT, daß
sich eın Präses durch einen anderen Abt seiner Kongregation vertreten
lassen ann. Der Vertreter hat dann seinen Kang nach allen Praesides
(c 106, £) Sind mehrere Vertreter anwesend, richtet sich deren Gtel
lung unter sich nach der Zulassung ihrer Kongregation 1n die Konföde-=
ration. In prax1ı reilich kommt auch VOT, daß auch eın  b Nicht  =  e  Abt, eın

22) e D, Von den Koadjutoren der Bischöfe Uun! Abte, Archiv
für katholisches Kirchenrecht IR 19DZ; 412
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Mönch, einen Präses vertritt. In diesem Falle hat der Mönch seinen Platz
nach allen Präsides un! unterschreibt auch als etzter das Protokaoll der
Synode (€ 106, 1?)

Der 7Zweck der Konföderation
Die Konföderation ist keine LEUE religiöse Genossenschaft (n un

hat daher auch icht den 7 weck einer solchen. Ihr Zweck ist deshalb
eın besonderer. Vor Erlaß unseTeT Konstitutionen WarTr der 7Zweck der
Konföderation etwas unbestimmt un: dunkel; die Konföderation mußte
zuerst ihre Daseinsberechtigung zeigen un erkämpfen. Das Breve
„>ummum semper“ VO  - 1893 cstellte dem Abt Primas die Aufgabe, die
Angelegenheiten besorgen, die das Wohl des anzen Ordens be=
rühren, un! auch das Dekret „Inaestimabilis“ bestimmt LLUT anz all=
geme1n, der Abt Primas colle Sorge tragen, dafß 1n den einzelnen Kon:
gregationen die reguläre Disziplin beobachtet werde. Nunmehr ist der
Zweck der Konföderation 1n den Konstitutionen näher umschrieben: Es
solle raterna omnıum e singularum Congregationum et collabora=
tione, ad NOTINAaI et intra imites Sede impositas, vita monastıca
secundum Regulam Patriarchae traditionemgque benedictinam fide=
liter eneatur et hodiernis vitae adiunctis accommodata conservetur.“
Als Mittel, die geeignet sind, dieses Ziel erreichen, ennen die Kon=
stitutionen

die Repräsentation der Konföderation beim Stuhl durch den
Abt Primas Sitz der Römischen Kurie. Dieser kommt heute eine
ziemlich große Bedeutung A ist doch vieles heute Ordensleben
und Ordensrecht dem Gtuhl vorbehalten Schon verwaltungsmäßig
ist das Amt des Abt Primas praktisch notwendig. Bei en Eingaben,
die den Stuhl gemacht werden, ll dieser als Grundlage für seine
Entscheidung e1n Gutachten vonseiıten des Ordens oder der onfödera=
tion haben. Es geht freilich weiıt, wenlil Di Vincenzo behauptet,
dieses Gutachten des Primas Gce1 VE decisivum“ » die Formel lautet In der
Regel „audito voto Kev. mM1 Abbatis Primatis”, Wäads 1Ur einen Kat be=
deutet ( 105 183} Vielfach werden dem Abt Primas auch die Reskripte
ZUT Exekution übertragen, die Errichtung iıner Abtei®ß. Dem
Stuhl gegenüber ist für die d. Konföderation verantwortlich und
mu{l ihm deshalb alle Jahre einen eingehenden Bericht ber den Stand
der Konföderation vorlegen.

B) Die monastische Erziehung un! akademische Ausbildung der
Alumnen 1im internationalen Kolleg VO Anselm 1n Rom. Dieses
Kolleg wurde VO: Innozenz XI „Inscrutabili* VO: Maärz 1687 für
die Kleriker der kassinesischen Kongregation ZU Studium der Philo=
sophie, Theologie Uun:! des kanonischen echts der Abtei Gt Paul
außerhalb den Mauern Roms errichtet un! die Ernennung der Lektoren

23) AAS 1 ‚J 1919, 2 J 1934, 8 J Annales O.5 1914/19, 1920/26,
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und Professoren dem Generalkapitel zugewilesen. 1ese ollten beson=
ers die Lehre des hl Benediktiners Anselm, Erzbischofs VO:  - Canter=
bury vortragen“*, Dieses Kolleg ZINg 1837 durch die Ungunst der Zeis=
ten ein, wurde aber auf Anregung der kassinesischen Kongregation
durch Leo XII einem Brief den Benediktinererzbischof Joseph
Benedikt Dusmet VO:  a} Catania VO: Januar 18387 Leben
erweckt Uun! War für die Benediktiner aller Kongregationen wWwI1e auch
nsten des Weltklerus. Das Kolleg erhielt VO  } Leo XII mündlich
un! VO:  a} 1US durch das Motuproprio „Praeclara”“ VO Juni 1914
das Promotionsrecht 1n der Philosophie, Theologie und 1m kanonischen
Recht?5S, 1ıne nade, die den geistigen Stand der Konföderation hob
Die Studienordnung wurde zunächst durch die Präsidessynode Mai
1920 un nach Erscheinen der Apostolischen Konstitution 1US „Deus
scıentiarum Dominus“ VO Mai 1931 April 1934 durch die

Kongregation für die Seminare un Universitäten approbiert. urch
eın Apostolisches Breve VO Januar 1933 wurde der jeweilige Abt
Primas ZU Großkanzler des Instituts ernannt un diesem folgen=den Tage durch Dekret der eben genannten Kongregation der Titel
„Päpstliches Institut“ verliehen?®. Wie gunstig sich dieser Zweck der
Konftöderation für den anzen Orden ausgewirkt hat, zeigen die VeTirs

Jahre Die Mönche der verschiedenen Kongregationen und
Nationen ernten sich kennen un schlossen Bande fürs Leben

Der dritte Zweck ist die brüderliche gegenseıtige Hilfe unter den
Kongregationen durch Austausch VO  z} Mönchen un: finanzielle Unter:  =  =
stutzung (n 22)

111 DIE VERFASSUNG DER KONFODERATION

In den VO  a} der HI Kongregation für die Bischöfe un Ordensleute
Juni 1901 approbierten Normae secundum qUuas Congregatio

Episcoporum et Regularium procedere colet 1n approbandis NOVIS insti=
tutis votorum simplicium findet sich 1n IL, 203 die Bestimmung: „Supre=

auctorıtas 1n toto Instituto modo ordinario exercetur moderatrice
generali C: SUÜul:  ® consilio, et modo extraordinario aV capitulo generali”.
Diesem Grundsatz entspricht auch unNnseTeTr Konstitutionen, ein  a
„regimen collegiale“ durch den 508 Abtekongreß SOWI1Ee e1in „regimenprimatiale‘ durch den Abt Primas mit seinem Rate vorgesehen ist Her-=
vorzuheben ist aber, daß in uNnseTer Konföderation die Funktionen SO:  =
ohl des Congressus Abbatum wWI1e des Consilium Primatiale einge=

24) Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum onti
ficum, Taurinensis editio, Augustae Taurinorum 1857 19, 730

25) ASS 1 J 1886, 353; AAS 6, 1914, 333
26) AAS 29, 1933, 239 Sey 169
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schränkt sind durch die Worte ‚ad harum Constitutionum“ und
„intra limites his Constitutionibus definitos”. Dadurch sind Übergriffe
oder Eingriffe iın die Rechte der einzelnen Kongregationen unmöglich
gemacht.

Die kollegiale Verfassung
Der Abtekongreß

a) Der Ausdruck „Congressus” 1st der kirchliche: Rechtssprache
fremd; wird 1n praxı eigentlich L1LUT für eine Versammlung gebraucht,
auf der Ur Beratungen gepflogen, aber keine Beschlüsse gefaßt werden.
Er ist auffallend, die VO  3 den AÄbten £ür die Verfassung der Konfödera=
tiıon gemachten Vorschläge gebrauchen diesen Ausdruck nicht:; die bte
sprechen immer LLUT VO  . „Capitulum generale“ oder „Capitulum generale
Ordinis?7“ un:! die 1893 VO: Hl Stuhl herausgegebenen Dekrete meiden

SanzZ, der Versammlung der Präsides und hte ınen bestimmten
Namen geben; VO  } der Versammlung der bte April 1893 heißt
CS „pluries congressi 1n aedibus Callisti“ bzw. „Conventus Abbatum“”.
Dagegen gebraucht Leo XII 1n seinem Briefe Kardinal Dusmet VO:

Dezember 1892 die Wendung „congressio”. S5o kam ohl die Be
zeichnung „Congressus” 1n Übung, wiewohl der „Congressus Abbatum
beträchtlich mehr ist als eın bloßer Kongreß; ist 1n Wirklichkeit das;
Was das kanonische Recht mit „Capitulum“”, „Concilium”, „Synodus”“*
bezeichnen pflegt, eın  S „Capitulum“”, das reilich icht „plenam 1UT15  =
dictionem et potestatem dominativam“ hat; sondern LUr beschränkte
Vollmachten, ebenso wıe  O die Generalkapitel der benediktinischen 111O:  =

nastischen Kongregationen, die durch die Selbständigkeit der Klöster
eingeschränkt sind. Molitor zieht auch den bei den Dominikanern übli=
chen Ausdruck „Capitulum generalissimum“” ei, ist sich aber des Unter=
schieds ohl bewußt28 Im Cistercienserorden nennt InNnan 1mM Gegensatz
ZU Generalkapitel des anzenNn Ordens die Kapitel der einzelnen Kon=
gregationen „Capitula Congregationis”. Nnseres Erachtens würde der
Äbtekongreß besser „Capituluum Confoederationis” oder „Capitulum
Ordinis“ genannt, denn der Titel „Abbas Primas tot1ıus Ordinis ene=
dicti“ dürfte aum mehr verschwinden.

Aufgabe des Kongresses ist CL, das Wohl der Konföderation, wıe
WIT oben gezeichnet haben, Öördern. Im einzelnen sind ihm ZUSgC=
wiesen die Wahl des Hauptes der Konföderation, des Abt Primas und
seines Rates, SOWI1e die Behandlung un Entscheidung aller Angelegen=
heiten, die ihm VO: Abt Primas mıit seinem ate vorgelegt werden.
ber die Kompetenz des Kongresses entscheidet dieser celbst (n 25)
Auf dem Kongreß 1953 WAarTr das Programm folgendes: aa) Rechtliche
Fragen: Stgllung der Konföderation, Anschluß einer Kongrega=

27) Molitor IIL; 241716 224, pAra
28) Ebd 180.
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tıon un: der onnenklöster SOWIE Aggregation der Oblatinnenverbände,
Applikation der Apostolischen Konstitution „oponsa Christi“ VO
November 1950; Fünfjahresberichte, Vermögensrechtliche Fragen; bb)Liturgische Fragen: Neue Mefßfßformulare, liturgische Neuerungen, Re=
ftorm des Breviers, liturgisches Institut; Ce) Monastische Fragen: Laien=
chormönche, Laienbrüder, Erziehung un: Ausbildung der Novizen, Kle=
riker un! Neupriester, Anpassung des monastischen Lebens Iısere
Zeit; Berichte über verschiedene Tätigkeiten (Mission, Ostkirche, By  zzantinische Studien, Universität Salzburg, Liturgisches Institut, Mona=
stische iga Die Dekrete des Kongresses haben ILUT dann verpflichtendera wenn GS1€e die Konföderation oder das Kolleg VO hl An=z
selm betreffen, un Wenn 6S1e mıit wel Drittel=-Mehrheit beschlossen
sind (n 26) Diese relativ hohe Mehrheit ist auffallend; f£ür die Regelhaben diese andere Verbände 1UrFL, wenn sich Sanz wichtigeDinge, Da die Änderung der Konstitutionen handelt. Dieses hohe Mehr-=
heitserfordernis 167 in unseTrem Verbande berechtigt; coll dadurch VeT:
hindert werden, daß ine kleine Mehrheit ber den anNnzen Verband
ıne Iyrannis ausübt un! die Selbständigkeit der einzelnen Kongre=gationen angreift un beeinträchtigt.

C) Der Kongrekf ZUrT Wahl des Abt Primas un sSeines Rates findet
STa sSomıit STEeTIS ach Ablauf der Amtszeit des Abt

Primas. Wird sSe1n Amt innerhal der Jahre vakant, ce1 gecnVerzicht auf dasselbe, 61 pA Entfernung oder Entziehung oder
Beförderung einer anderen mıit dem Amte des Abt Primas

nicht vereinbarenden Würde, ist bald ein Kongref den Neuwahs=
len berufen (n. 27) Auf den Wahlkongressen werden natürlich auch
die Angelegenheiten der Konföderation un des Kollegs VO hl Anselm
behandelt Dieser Geschäftskongreß coll ‚ordinarie“
stattfinden, also wenigstens einmal 1n der Mitte der Amtszeit des Abt
Primas (n 28) Diese Norm entspricht einem auf dem Kongreß 1937 mit

Stimmen aNnNgChHhOMMENeEN Beschluß?29_ In kluger Weise hat=
ten bereits die bte Gueranger un! Wolter den Kongrefß für alle
Jahre vorgesehen?®®; sS1e ühlten offensichtlich, daß ine gegenseıtige Füh=-
lungnahme 1UTr alle Jahre wenig ce1 Unsere Konstitutionen hbe=
stimmen „ordinarie“ ; eshalb ist nicht ausgeschlossen, da eın col:  =
cher Kongreß auch noch aus einem außerordentlichen Anlaß einmal
sammengerufen wird. Auf dem Äbtekongreß 1953 erklärte Gambarri:
„secundum SsSuam sententiam privatam ‚ordinarie’ significat tempus COTI:
vocandi Congressum, modo obligatorio, fixum ©5SEC; 1ın oppositione ad
‚extraordinarie’. Nach den Dekreten VO  5 1893 hatte der Abt Primas
das Recht, „PTO ZTravissıma aliqua causa”, „TeSs quae ad J000888
pertinerent unıversi Ordinis ratiıones et utilitates“, die Präsides und bte
auch innerhal der Jahre berufen. Die Wahlkapitel finden auch bei

29) Annales OS 1937,
30) olito I1I 224, 228
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den Dominikanern un: Franziskanern alle Jahre sStia Die Abhaltung
1nes Generalkapitels alle Jahre ist heute die Regel 1in den meıisten
religiösen Genossenschaften.

Die des Wahl= wI1e des Geschäftskongresses steht
1n der Regel dem Abt Primas ZU ; ist aber eın Amt vakant oder der Abt
Primas nicht 1n der Lage, denselben einzuberufen, geht dieses Recht

seinen Vikar, das VO  » ihm celbst bestimmte Mitglied se1ines
Kates über. Da bei Ämtern, die 1L1UT autf 1ne bestimmte eit VEeT:

liehen werden, leicht vorkommen kann, da dem Tage, dem das
Amt abläuft, der Kongreß nicht ct+attfinden kann, sehen die Kongsti=
utionen, entsprechend e1iNer bereits Juli 1927 erlassenen Norm
VOT, da{fß die Periode VO  b Jahren 1mM weiteren Sinn verstehen ist,

daß der Kongreß c+a+tfiinden ann un: muß, entweder Monate
VOTI oder ach Ablauf der Amtitszeit (n 34a) Handelt sich die
Berufung eines Wahlkongresses, soll dieser innerhalb VO  3 onaten
oder wenigstens innerhal eines Jahres VO:  a der Vakanz stattfinden.
In anderen Orden sind die Ordenskapitel alter Tradition entsprechend
auf bestimmte Feste festgesetzt (bei den Franziskanern un Serviten
auf Pfingsten, bei den Augustinereremiten auf die Weihe der Kirche
des hl Erzengels Michael, bei den Karmelitern auf den 5Sonntag
ach Ostern) Die Cistercienser (früher Kreuzerhöhung) un Prämon-=-
stratenser (früher Fest des Bischofs un Martyrers Dionysius) haben
jedoch nach ihrer Wiederbelebung 1m Jahrhundert nicht mehr feste
liturgische JTage vorgesehen, wWas sichtlich eın Einfluß der modernen,
sich nicht binden wollenden eit ist FÜr das Konföderationskapitel ware
eın geeigneter Termin Kreuzerhöhung, ach der Regel das
Ordensfasten beginnt.

as Berufungsschreiben ist den stimmberechtigten Mitgliedern wen1g=
stens Monate VOT Beginn des Kongresses zuzustellen un diesem e1n
Verzeil  nis der behandelnden Geschäfte beizufügen. Dieses wird
\;Ol'l'l Primatialrat aufgestellt, doch haben die Präsides un die übrigen
Stimmberechtigten das Recht, zeit1g Anträge tellen (n 36) Daß alle
Mitglieder der Konföderation e1in solches Vorschlagsrecht haben, ist 1in
den Konstitutionen icht berücksichtigt; allein dürfte sich dies aus

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergeben. Dem Primatialrat bleibt
ach dem Gesetzestext vorbehalten, Punkte, die ihm nicht klug schei:

nen, nicht auf die Liste csetzen. 50 mancher der beratenden Punkte
WIT'! zunächst eines eingehenden Studiums durch Fachleute (Moralisten,
Kanonisten, Liturgiker) bedürtfen. Deshalb sehen die Konstitutionen
VOT, daß der Abt Primas bzw. eın Vikar bei wichtigen Dingen ınter

Beiziehung des Kates au5 Abten un Mönchen bestehende Kommissio=
1815  3 einsetzen kann, die annn das Ergebnis ihrer Besprechungen unı
Beratungen 1n einem oder mehreren Referaten vorlegen sollen, auf deren
Grundlage dann die Kongreßteilnehmer die Entscheidung treffen (n. 37)

Als Ort de Kongres s e kommt naturgemäß der Sitz des
Abt Primas, das Kolleg VO Anselm in Rom, 1ın erster Linie 1n Frage.
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Die Konstitutionen sehen dies auch ausdrücklich VOT, indem 61e bestim=
IMnen, die Wahlurne solle einem „intra ambitum Collegii Anselmi“
krank darniederliegenden Wähler gebracht werden (n 49) Allein WI1e
die Präsidessynode 1n Kom oder anderswo (n 70) gehalten werden
kann, zweitfelsohne auch der Abtekongreß un die Primaswahl ber:
all

e) Als stimmberechtigteMitgliederdes Kongresses kommeninBetracht:
aa) Der Abt Primas (n. a) behält das Stimmrecht auch nach

Ablauf sSeines Amtes; hat SOMIt bei der Wahl seines unmittelbaren
Nachfolgers Gitz un:! Stimme, icht aber bei den spateren Nachfolgern.
Hier unterscheidet sich VO  } den Generälen der Franziskaner, Domini=
kaner, Augustinereremiten d y denen das Stimmrecht auf Lebenszeit
bleibt®1; Abt Primas Fidelis VO  3 Stotzingen ahm weder 1925 och
1937 der Wahl seines Nachfolgers teil; mıit Recht, denn fehlte die
gesetzliche Grundlage für eın Stimmrecht.

bb) Die Präsides der einzelnen Kongregationen (n
CC) Die regierenden bte einschließlich die Abt-Koadjutoren, denen

die I1 Leitung eines Klosters übertragen ist (n C) Die Titular=-
äbte der Sublazenser=-Kongregation, die als Visitatoren 1ne beschränkte
Jurisdiktion haben, haben eın Stimmrecht3?2.

dd) Die Konventualprioren (n 29b); diese haben nach S X, B
Sitz un! Stimme auf den Generalkapiteln, aber auf dem Äbtekongreßwurden S1e bisher nicht zugelassen. Eine Ausnahme bildete der infu=
lierte Kathedralprior VO  > Belmont „ob dignitatem Tioris mıitratı et fa=
INnlam antıquarum 1n Anglia Cathedralium Benedictinorum8®3“. Auf dem
Äbtekongreß 1947 wurde die Zulassung erortert, aber mit allen
wWwel Stimmen abgelehnt. Nunmehr hat der Stuhl, getireu der schon
auf dem Laterankonzil 1215 (s ausgesprochenen Gleichberechtigungder hbte und Konventualprioren, wWas Jurisdiktion anlangt, die Zulas:  =  -
SUNg VO  a} sich aus verordnet. Sie ıst entschieden ine Verbesserung des
Rechts, denn auch die Konventualpriorate sind die Beschlüsse des
Abtekongresses gebunden un haben den finanziellen Lasten der
Konföderation beizusteuern. Ihre Zahl betrug auf dem Kongreß 1953

ee) Die Vertreter der verwalsten Klöster (n Auch diese
bisher ausgeschlossen?4, Für die Beteiligung sprechen die eben dUSSC=sprochenen Grundsätze. Die Prokuratoren aber mussen gesetzmäßig
VO Kapitel gewählt SeiIn. Im Orden WAarTr bisher vielfach Brauch, daß
die Jurisdiktion sede vacante auf den VO bte bestellten Klaustral=
priıor überging; eın solcher Prior kann, da icht VO Konvent MSwählt ist, nicht Vertreter des Klosters auf dem AÄbtekongreß ein. Na:
türlich könnte ein solcher Prior durch einen esonderen Wahlakt hiezu

31) De Religiosis, Roma 1947, 1094
32) Relig. 1913 ad 3I Annales OS 1913,
33) Relig. 1913 ad 5l Annales O.S 1913; 5,34) Relig. 1913 ad 4! Annales O.SS.B 1913,
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bestellt werden, aber ebensogut ist auch die Wahl 1Nes anderen Mönches
möglich. In den Klöstern der Schweizerischen un! Bayerischen Kongre=
gatiıon wird der Administrator csede vacante jeweils VOoO Konvent BCc=
wählt, daß also diese 1PSO jure auch befugt sind, das Kloster auf dem
Kongrefßß vertreten. Der 1n den Konstitutionen vorgeschriebene Modus
entspricht iner äalteren Regelung 1n der Brasilianischen Kongregation

B 1939 125)
ff} icht erwähnt sind 1n den Konstitutionen die Administratoren

der Abteien un Konventualpriorate. Doch ist SAaIlZ celbstverständ=
lich, dafß auch diese auf dem Kongrefß volles Stimmrecht haben, gleich:  -  &e
gültig ob G1€e VO Konvent gewählt oder VO HI Stuhl ernannt SIN  d,
ob 61e alle Rechte eines Abtes oder Priors aben, oder LU die eines
Oberen sede vacante®>.

gg) icht SanzZ verschweigen möchten WIT 1er die Beteiligung gBe=
wählter Konventualen. Gambari schreibt: „Congruenter spirıtul Kes
gulae Benedicti quoad Congressum Abbatum Confoederationis
agıtata fuit questio de admittendis delegatis singulorum Monasterio=
rum?26 Diese Auffassung beruht auf einem Irrtum un mangelnder
Kenntnis der Regel des Benedikt. Im Gegenteil, un dieser
ege. sind die Quelle für die Beteiligung der Untergebenen den Ka=
pitelsangelegenheiten un den Wahlen der Vorgesetzten; 61e fordern
gebieterisch die Teilnahme der Untergebenen den Kapiteln. Der hl
Benedikt War VO  } dem Grundsatz durchdrungen: „qu1 sentit ONUS, GE1:

tire debet commodum.“ Auf dem Abtekongreß 1953 wurde eschlossen,
ZUT Aufnahme einer Kongregation ce1 erforderlich, daß deren Ver=
fassung „luxta mentem Regulae Benedicti“ geordnet 6e1 Sessio I11)
Das ilt doch ohl auch für die Verfassung der Konföderation! Die
Carta Caritatis der Cistercienser un des Laterankonzils ber
die Generalkapitel bei den Benediktinern Uun! Augustinerchorherren
sSind unvollkommene Versuche ZUT Einigung selbständiger Klöster auf
einem gyemeinsamen Kapitel, 61€e sind nicht Sanz VO: Geiste des hl Bene:  =  —-
dikt durchweht. Man konnte offensichtlich bei den Benediktinern= un!
Augustinerchorherren der damaligen eit NseTe Frage nicht bewälti=
gen. Den gordischen Knoten gelöst haben die Dominikaner auf ihrem
Generalkapitel 1228 VO'  z} jedem Konvent kommt der Obere IUMNEIL

mit einem VO: Kapitel gewählten Konventualen un VO  } da
hält der soziale Benediktinische Geist, wiederholt beschützt un! Be=
fördert VOomn der Römischen Kurie, seinen Siegeszug 1in fast alle Ordens=
verbände: LLUTI noch 2 Prozent aller VO Stuhl approbierten Or-=
densgenossenschaften stehen außerhalb?37. Nach Nserer Konst:i:  =  =
tutionen sind A e Würde e1nes Abt Primas auch n  I monachi

35) Vgl 282 I 286 Ho ©  e Von den Apostolischen
Administratoren der Diözesen und Abteien, Archiv für katholisches Kir=
chenrecht ERO; 1930, 353 fI 3091

36) CpR. 3 J 1954, 266
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cerdotes solemniter professi” DaSsSıv wählbar dies wurde auf dem
Kongrefs 1925 mit Stimmen beschlossen. Deshalb ent:

spricht der Billigkeit, dalß auch Nichtäbte dem Kongreß als Primatia=
biles vorgestellt werden. Die Aussichten für 1ine Wahl sind reilich nicht
orOß, ebensowenig wı1e 1m päpstlichen Konklave für einen Nichtkardinal,
einen Bischof, einen Priester oder Sar einen Laien. Die Beteiligung
gewählter Mönche denkt sich der Verfasser also: der Kongreß umfafßt
heute etwa 140 Prälaten; ame dazu VO jedem Kloster ein gewählter
Mönch, ware orofß un einer ruchtbaren Arbeit unfähig.
I )a würde das Axiom gelten: UÜbi nımia multitudo est, ibi plerumque
colet S65 confusio et difficultas verıtatıs habendae“ Die dee der Regel
könnte ber in der Weise realisiert werden, dafß VOoIl jeder Kongregation

Obere Uun:! untergebene Mönche als Vertreter kämen, sSOmıit die
Präsides un weıtere VO Generalkapitel Gewählte. Diese sollten
überall aus den Abten un!: Konventualprioren SOWIle gewählten Kon=
ventualen bestehen. So würde der Kongreß etwa Köpfe
fassen, Was entschieden genügend ware, die Wahlen un die Arbeit
beträchtlich erleichtern würde. Wenn WIT 1ler eine Beschränkung der
hte vorsehen, 61 bemerkt, daß das Breve VO  . 18593 die Präsides
un L1LLUT „quod 1US fieri poterit”, alle regierenden hte berufen älßt

Zur Ehre VOon Gambari mu{fs beigefügt werden, da{s selbst offen=-
sichtlich bei den Benediktinern ıne Beteiligung der Untergebenen
Kongrefß für das bessere Soystem hält ach dem oben genannten Satz
bemerkt nämlich: An 1Uure particulari quarundam religionum praeVvIi-
dentur membra Capitulorum S1Ve generalium 1ve provincialium, qua«

habent activam et delibertivam PTIO electionibus et pTro tractatione
SE  n decisione negotiorum; lia VeTO qua«C actıyam habent PTO
electionibus tantum, nullam VeTO vel solummodo consultivam
habent 1n tractatione negotiorum. uid csimile proponiı potuisset PTo
Congressu Abbatum Confoederationis et +ribuendo L1L0  3 bbatibus G O:  =  —

ummodo partialem particıpatıonem 1n Congressu”. Was die Frage des
Stimmrechts anlangt, ob LLUTI beratende oder auch entscheidende Stimme,

G1 bemerkt, dafß Prozent der icht monastischen Orden SOWI1Ee
alle Kongregationen auf Weisung des Hl Stuhles hin den Untergebenen
entscheidende Stimme einräumen?®®. Daraus csieht INaIl, in welcher Rich

37) Die Teilnehmer den Generalkapitelh 1MmM Bene=
diktinerorden, Ephemerides Uurıs Canonicı 5I 1949, 3092 t£.;, 421 E: 439
Ders. Die Verfassung der Benediktinerkongregationen, Studien un Mit:
teilungen ZUrTr Geschichte des Benediktinerordens 66, 1955 Ders. Die
Bestellung des Adsistens religiosus für die Föderationen der Nonnens=
klöster Uun:! ihre Bedeutung für die männlichen Ordensverbände, Archiv
für katholisches Kirchenrecht L279 1956,

38) Normae, secundum qUaS Congregatio Episcoporum et Regularium pro=
cedere solet 1n approbandis NOVIS Institutis votorum simplicium VOo

Juni 1901 Z 246 Normae Pro Constitutionibus Congregationum
1Ur1s dioecesani Congregatione de Propaganda Fide dependentium
VO: 2 Juni 1940 IL, 138, 157 E S chäfgr 1I23 1126, 1094,
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tung die Entwicklung geht. Bei den auf benediktinischer Grundlage auf-
gebauten Generalkapiteln haben die delegierten Mönche, soweit solche
vorhanden sind, teils volles Stimmrecht, teils LLUT bei den Wahlen Uun!
Änderungen der Konstitutionen®?. Kürzlich wurde verschiedenen AÄAbten
die Vollmacht verliehen, manche Feste des alendarium proprium VO

Rang der festa duplicia malora festa duplicia mıinora C“n
Capituli“ degradieren. Ist icht eın Widerspruch, wenn die Mönche
bei den grundlegenden Fragen des monastischen Breviers entweder über=
haupt nicht oder Ur mit beratender Stimme beigezogen werden? Sicher
ist, da das VO Stuhl begünstigte oystem das bessere un gerech=
tere ist; die Kapitel haben heute 1Ur gesetzgeberische Tätigkeit (AÄn  =
derung der Statuten un Erlafß Normen), wodurch der zwischen
dem Ordensverband un den einzelnen Konventualen bei der Profeß
abgeschlossene Vertrag ine gewisse Modifikation erleidet. Auf diese
Weise sind die Oberen genotigt, mit ihren Untergebenen ZUSaIMmMeNZU:

arbeiten; WIT:  d Ruhe un Frieden 1n den Gemeinschaften gesat Opus
iustitiae pax! Leider ist Di Vincenzo, der Mitglied der Sublazenser
Kongregation ist, die sowochl auf dem Provinzial= wI1e Generalkapitel
gewählte Konventualen mit entscheidender Stimme hat, 1ın seinem Kom=
mentar ZzZu  —4 Lex propria Sar nicht auf die 1er behandelten Fragen ein=

hh) Bezüglich eines etwa der Teilnahme des Kongresses verhinder=
ten Mitglieds ilt als Regel, da{fßs dieses den Grund seiner Abwesenheit
dem Kongreß schriftlich mitteilen mu{f( Es ist etwas auffallend, daß die
Konstitutionen L1LUr ine Mitteilung vorsehen, nicht aber eine Prüfung
des Abwesenheitsgrundes durch den Abt Primas oder den anzen Kon=
greß, wI1e bei den Generalkapiteln 1n der Regel der Fall iIStT Die
Sache wird aber dadurch etwas ausgeglichen, da{fß ext LLUT VO:  -

„membra legitime impedita“ spricht, daß also dem Kongrefs doch ein
Urteil ber die Gesetzmäßigkeit des Grundes zugesprochen werden mufß
Der rechtmäßig verhinderte Teilnehmer hat das Recht, aus den Kon=
greßteilnehmern einen Prokurator mıit Generalmandat für die Wahlen
un das Geschäftskapitel bestellen, jedoch S da{fß niemand mehr
als wel Abwesende vertreten darf In diesem kommen dann dem
Prokurator mehrere Stimmen dr nämlich oder 3; sSeinNe eigene uUun:!
die Stimmen jener, die vertritt Daß alle oder Stimmen 1n gleicher
Richtung gehen mussen, ist 1m ext icht ausdrücklich bestimmt, dürfte
aber selbstverständlich sein, VorT allem bei den ahlen Die Sache ist
aber 1m ext angedeutet, der den Wortlaut aufweist: „et pro 1DS1S votum,
Nnumer1ıce 08 diversum, ferre valet“ (n 30) Dieses Stimmrecht der
Prokuratoren weicht VO Recht der kirchlichen Synoden ab; bei diesen
hat der Prokurator keine entscheidende Stimme, doch darf die Akten
mıit unterschreiben (cc 224 D 287 Z Die schriftlichen Mandate sind

39) S  S Teilnehmer 3092 . 421 439 $£ Ders. Bestellung des
Adsistens religiosus 81 ff Ders Verfassung
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Isbald beim Vorsitzenden abzugebefl un dann 1mM Archiv aufzubewah-=
ren (n SU, 45)

icht vorhergesehen ist 1n den Konstitutionen der Fall, daß eın  Z VeT:
hinderter Abt einen Koadjutor als Gehilfen hat Da diesem der
Abbas Coadiutus seinen Coadiutor als Vertreter senden kann, ergibt sich
aus den allgemeinen Rechtsgrundsätzen (vgl C 282 1 Im Dekret
VO: Februar 1927 War dieser Fall mit den Worten vorgesehen: „In 115
VeTrO Abbatiis, 1in quibus Abbati monaster11 datus est Abbas Coadjutor,
Jus suffragii pertinet ad Abbatem monasterı11, G1 Coadjutor datus tantum
fuerit 1n auxilium Abbati monaster11, qu] impeditus poteriıt Coadiutorem
SUuU delegare*0“

Soweit die Teilnahme Kongrefß jeweils auf Wahl beruht (n f),
können natürlich auch 1Ur gewählte Mönche Vertreter SEe1N. So schreiben
die Normae, secundum UUaS Congregatio Episcoporum et Regularium
procedere solet 1in approbandis NOVIS institutis votorum simplicium VO

Juni 1901 219 mit Recht VOT, dafß jeweils sofort 1ne Ersatzperson
gewählt wird4t1ı. ine solche Norm sehen 1SEeTe Konstitutionen nicht
VOT, ohl weil sich einen Fall handelt, der selten vorkommt.

ii) ach uNnseTeTr Konstitutionen können VO: Abt Primas nach
Anhörung der Präsides ZUrTr Präsidessynode, ce1 allen oder 1Ur e1ini=
SCn Sitzungen, auch jene hbte oder Mönche eingeladen werden, die
durch Gelehrsamkeit oder Erfahrung große Hilfe versprechen. Diese
nehmen dann die Stellung VO:  3 „Adsessores“ ein, 61e haben 1Ur
beratende S+imme. Eine äahnliche Norm haben WIT  Za 1ın 110 mi1t Bezie=
hung auf den Primatialrat. Es ist entschieden auffallend, daß WIT  — 1ne
derartige Norm für den Abtekongreß icht haben, TOTZ der Normen
für die allgemeinen Konzilien, die Plenar= uUun! Provinzialsynoden (cc
223 5 282 35 2806 SS 3, 4) Doch darf diese Gesetzeslücke uNnseTrTes
Erachtens durch den Grundsatz „< legibus latis 1n similibus“ (c 20) SC=
schlossen werden. Auf dem Abtekongreß 1953 erstattete Ulrich Beste,
Professor des kanonischen Rechts Kolleg VO: hl Anselm, e1n e1N:  =  -
gehendes Referat ber die Zulassung Kongregationen ZUr Kon:
föderation; verschiedene Oftfizialen des Kollegs berichteten ber den
an! des Kollegs in spiritualibus et materialibus.

Die Feier des Kongresses
aa) Wie jedes Konzil, jede Synode, jedes Generalkapitel wird auch

der AÄbtekongreß mit einem Geistamt eröffnet, das „tamquam PTO
gravi” privilegiert ist. 1953 hielt der Prior Administrator VO:  3 Val-=

anera, Plazidus Gil Ihm wohnen alle Kongreßteilnehmer (n 38)
bb) Den Vorsitz bei den Beratungen führt der Abt Primas. Ist kein

solcher anwesend, WIT'! unter dem Vorsitz des Abtes VOo  } Montecas=

40) Annales OS 1927, A
41) Schäfer 1124
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S1INO oder jenes Vo  3 Subiaco gemäßß 101 1 10 eın Vorsitzer für den
Geschäftskongreß gewählt, wWwenn dieser VOoT der Wahl des Abt Primas
stattfinden coll Hier trıtt recht+ das NEeEUE Recht 1n Erscheinung, denn
dem Geschäftskongreßß 1947 stand der Rektor des Kollegs VO An=
selm VOoO  S Folgt aber der Geschäftskongreß oder wenigstens ein Teil des=
selben erst nach der Neuwahl, führt natürlich der LU vewählte Abt
Primas bei den entsprechenden Sitzungen den Vorsitz (n Ist das
Amt des Abt Primas frei, entscheidet der Kongreß selbst, ob ZUEeTSI
die Wahl des Abt Primas oder die geschäftlichen Angelegenheiten OT:  =

ledigen sind (n 42)
Der Abt Primas oder der Vorsitzer legt auch die Materien ZUrT era=-

(ung VO  m Handelt sich wichtige Dinge, die tTwa noch einer unmıit=
telbaren Vorbereitung bedürfen, sollen diese Je ach dem Urteil des
Vorsitzers oder des AaNZEIl Kongresses einer VO Kongrefs bestimmten
Kommission übergeben werden, die dann aus ihrer Mitte einen Bericht=
erstattier wählt (n 57): Zu Beginn einer jeden Sitzung soll, sOoweıt
geschehen kann, das Protokoll der vorhergehenden Sitzung verlesen
und approbiert werden (n 58, 62, 63) Hat der Berichterstatter die Sache
genügend beleuchtet un ist die Angelegenheit VO Kongrefß eingehend
besprochen worden, dann wird die Frage „sub forma disiunctiva“ schrift=
ich festgelegt UunN! die Abstimmungsformel unmittelbar VOT der Ab-=
stimmung vorgelesen (n 59) Was die erforderliche Stimmenzahl
langt, gilt für den Geschäftskongreß die Norm des %E 101 ; E 1°,

entscheidet bei der Abstimmung überhälftige Mehrheit oder nach
wel erfolglosen Abstimmungen einfache Mehrkheit. Bei wichtigen Ange=
legenheiten ann die Abstimmung auf Vorschlag des Vorsitzers oder
eines der Väter geheim, durch weiße un schwarze Stimmsteine
VOTgECNOMM! werden (n. 60)

CC) In der ersten Sitzung des Kongresses werden 1n einem Wahlgang
mıit einfacher Mehrheit Sekretäre gewählt Als Stimmensammler fun=
gieren bei dieser Wahl der Vorsitzer, der äalteste un der Jungste Abt
och können diese Gekretäre auch VO Vorsitzer vorgeschlagen un
durch Zuruf der Väter approbiert werden (n 43) Auf dem Abtekongreß
1953 schlug der Abt Primas die rioren VO  - TIrier un Palermo SOWI1e den
Prokurator des Erzabtes VO  3 Martinsberg VOT, deren Ernennung alle
Teilnehmer zustimmten. Das Protokaoll des anzen Kongresses soll „<
singulis Patribus per ordinem subscribatur, G1 ita Congressui placuerit”,
(n 63) Der Kongreß hat also auch das Recht, damit allein den Abt
Primas oder diesen un:! ein1ge Teilnehmer, etwa die Präsides mıit der
Unterschrift beauftragen. Soweit ine Promulgation der Beschlüsse
erforderlich erscheint, bestimmt der Kongref uch die Art un Weise
derselben. Ein Bericht den HI Stuhl ist nicht vorgeschrieben.

Die Kongrefßsprache ist sich die lateinische, allein der Gebrauch des
Italienischen, Französischen, Englischen un:! Deutschen ist gestattet. Das
Protokall wird natürlich lateinischer Sprache geführt.
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g) Die Wahl des Aht Primas

aa) esondere Aufmerksamkeit schenken 1iseTe Konstitutionen der
Wahl des Abt Primas. Das Recht kennt kanonische un nichtkanonische
Wahlen, solche, bei denen die Normen des kanonischen Rechts

beachten sind, un olche, für die 1Ur die Grundsätze des natürlichen
Rechts mafgebend sind. Die Wahl des Abt Primas gehört zweifellos

den ersteren??. Das zeigt schon deutlich die 1n vorgeschriebene
Vereidigung der Wähler, den wählen wollen, den S1e VOT Gott als den
Geeignetsten halten ( 506 1 Die ZUFTr Wahl erforderlichen Skruta=
toren sind nicht schon durch die Konstitutionen bestimmt, sondern G61€e
werden durch die Kongreßteilnehmer 1n einfacher Mehrheit gewählt un
VO Vorsitzer der Wahl verkündet. diese Wahl unter dem Vorsitz
des Abt Primas oder einNes anderen Kongrefßvorsitzers oder der hbte
VO Montecassino oder Subiaco als spezielle Vorsitzer der Wahl vOoTrTSge>=
1LOTININEN wird, ist nicht Zanz geklärt. Gambari meınt das Erstere®,
der Verfasser betrachtet diese Wahl bereits als einen Bestandteil der
Primaswahl un glaubt deswegen, daß@ 1er bereits die genannten hte
den Vorsitz führen; auch die Gewohnheit; bei den Kongressen 19725
uUun:! 1937 wurden die Skrutatoren erst unter dem Vorsitz des Abtes VO  -
Montecassino gewählt**; bei der Primaswahl 1947 spielte die Frage keine
Rolle, da bei ihr der Rektor des Kollegs VO hl. Anselm, Ulrich Beste,
1 Auftrag des Papstes die Wahl eitete. Skrutatoren bei dieser Wahl
sind wiederum der Vorsitzer un der äalteste un der Jungste Abt (n 47)
Es ist etwas auffallend, Skrutatoren bei der eigentlichen Wahl kön=
1815  . alle Kongreßteilnehmer bestellt werden, aber Skrutatoren bei der
Skrutatorenwahl können 1LUT bte sSein Wollte der Gesetzgeber icht
den ältesten Abt un den JjJungsten Kongreßteilnehmer bestellen?

Etwas auffallend ist der ext der Wahlschedula: „Eligo vel postulo”
(n 48) Diese Form annn ihren Grund ohl darin haben, daß PaSS1IV
wählbar nicht bloß die hbte oder Prälaten, sondern überhaupt alle
Mönchs=Priester mit feierlichen Gelübden Sind, wWenn G1e SONst die VO
Recht erforderlichen Eigenschaften haben (c 504; 35) och diese Er=
klärung scheint wenig wahrscheinlich, denn sicher dürfte se1n, dafß auch
jeder Abt, der Sponsus seiner Kirche ist, ohne päpstliche Dispens g=
wählt werden annn Die Wahlformel hat jedoch den Vorteil,
daß S1e immer gültig ist Bei ihr ilt nach 180 die Stimmabgabe,
je nachdem ob eın Hindernis besteht oder nicht besteht, für Wahl oder
Postulation. Die folgenden Artikel uLNseTeTr Konstitutionen reden
I1LUT VO  . einem electus, nicht+ postulatus. Die Eigenschaften des DasSs1v
Wählbaren 1593 SCHNAUECT festgelegt; damals nicht bloß
rechtliche Gesichtspunkte berücksichtigt worden: ZEN Uun1ıverso COTPOTE

42) © Die kanonischen und nichtkanonischen Wahlen,
Zeitschrift für katholische Theologie 7 J 195 443

43) CpR 3 / 1954, 269
44) Annales O.5 0—1 154; 1937;
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Congregationum, nullo facto natıonum discrimine, nullaque servata
earundem Congregationum distinctione, sed cola vırtutıiıs, idoneitatis et
meritorum contemplatione.”“

bb) Bezüglich des Vorsitzes bei der Primaswahl oilt ine besondere
Norm Dieser kommt nämlich icht dem sonstigen Vorsitzer des hte=
kongresses A sondern „ob reverentiam Benedicti“ dem jeweili=
gemn regierenden Abt VO  - Montecassino, und wenn dieser AduUuSs irgend=
einem Grunde verhindert ist, dem regierenden Abt VO  AD} Subiaco, ZW.,
wenn auch dieser die Wahl nicht leiten kann, dem dem physischen Alter
nach äaltesten i”räses (n 40) Die beiden genannten Klöster sind hier AUS

gezeichnet oder bevorrechtet, weil beide VO. hl. Benedikt celbst Be=
gründet wurden. Dazu kommt, dafß deren Vorsteher als Praelati nullius
f£ür die Wahl aum 1n Frage kommen, da ja deren Wahl ine Zewlsse
capıtıs deminutio bedeuten würde. Bei einer Wahl nach Ablauf der
12jährigen Amtsperiode scheidet auch der Ex=Primas als Vorsitzer aQUS,
weil doch für die Wiederwahl 1n Frage kommen kann, un nicht
gut ist, wenn jemand Wahlvorsitzer ist; der für die Wahl selbst Frage
kommt. Unter den Präsides entscheidet 1er nicht, wWw1e SONsSt 1n der
Rangordnung derselben, das Alter der monastischen Kongregation oder
des inkorporierten Ordens, sondern das physische Alter der Personen,
Was offensichtlich seinen Grund darin hat, daß der dem physischen Alter
ach erste Präses für die Wahl wenı1gsten In Betracht kommt.

CC) Bei der Abstimmung ann sich ereignen, daß mehr Stimmzettel
vorhanden sSind als ähler In diesem gilt die Wahl SANZ allgemein
als nichtig (c 17} 4; 50) Die Rechtslage, wWenn sich weniger Stimm=-
zettel als ähler vorfinden, War bisher nicht geklärt. Doch vertreten
bereits verschiedene nNeUe VO HI Stuhl approbierte Konstitutionen den
Standpunkt, dafß dann die Wahl gültig 6@1. Unsere Konstitutionen stim=
iIne  a ] dieser Auffassung bei un:! verordnen einfach, 1in diesem Falle SO.
der Vorsitzer das Fehlen der Stimmzettel offen erklären un dann solle
die Wahl ihren Fortgang nehmen.

Die AD  — Gültigkeit der Wahl erforderliche Stimmenzahl ist 1n uNnseTen
Konstitutionen beträchtlich verbessert. Der Gesetzestext VO  } 1893 un!
och der VO Februar 1927 Art 1V,2 verlangten unter allen Umstän:  =  “
den Zweidrittel=-Mehrheit. Jetzt wird mehr un weniger verlangt. Mehr,
denn F} schreibt für die ersten drei Wahlgänge Zweidrittel=-Mehrheit
und dazu och Stimme VOTL, Sanz WI1e Pius SCHE 1n der Konstitution
„Vacantis Apostolicae Sedis” VO: Dezember 1945 für die Papst=-
wahl, einem älteren Brauche bei den Dominikanern folgend, verordnet
hatte Diese ıne Stimme mehr hat iıne große Bedeutung. Sie vereinfacht
den Wahlakt ganz beträchtlich. Auft dem Wahlzettel braucht der Wähler
seinen eigenen Namen nicht mehr vermerken. GSollte je vorkommen,
daß einer der Wähler entgegen der Vorschrift des 170 sich selbst
Wa. hat der Gewählte doch och Zweidrittel aller Stimmen“®>. Die
45) Pp Die Papstwahlbulle Pius XLEE rierer Theologische

Zeitschrif£ft 63, 1954, 295 ff



Philipp Hofmeister OSB

Konstitutionen verlangen weni1ger, insofern als beim Wahl=
Sang überhälftige Mehrheit genugt. Bei diesem Wahlgang haben, einer
CUeELEN Gewohnheit des Stuhles entsprechend, 1LUI och jene Kan:
didaten pass1ıves Stimmrecht, die beim Wahlgang meisten Stimmen
erhalten haben Nicht gesagt 1st in uNSsSeTEINN Artikel, daf die nichtigen
Stimmen bei Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt werden, allein
1e5 ergibt sich aus den allgemeinen Normen des Rechts (cC 101 ST i c
321 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Profefß= oder physische er
ebenfalls den allgemeinen Normen des Rechts entsprechend.

Die Wahl TMU: dem Gewählten mitgeteilt werden un: dieser eiıiner
Erklärung, ob die Wahl annımmt, aufgefordert werden. ach 175
hat der Gewählte Tage eit ZUT Überlegung. Diese eit ist aber 1n
Banz beträchtlich abgekürzt; heißt 1l1er nämlich, die Erklärung colle
„YU aAM primum, saltem intra diem subsequentem“ abgegeben werden.
Eine Bestätigung der Wahl durch den HI Gtuhl ist wWwI1e bei den ad tem:

DUus gewählten Präsides icht erforderlich: „Acceptatione electionis STa:
tim plenum 1USs in officium Abbatis Primatis obtinet, quıin conftfirmatione
indigeat“” (n 54) 50 ist übrigens alter Tradition entsprechend auch
bei den 1n perpetuum gewählten Generälen der (istercienser un! DPrä=
monstratenser. Fine Norm, dafß bei der Wahl eines regierenden Abtes
dessen Abtei 1PSO 1ure vakant ist, fehlt 1n unserTenNn Konstitutionen. Da
das Amt eines Abt Primas mit dem eines regierenden Abtes inkompa=
tibel sel, Wäar jedenfalls 1mM Anfang nicht der Fall; WarTr doch der erste
Abt Primas VO: 3—1 zugleich Ahbt VO  > Maredsous. Bei der Wahl
des zweiten un dritten Abt Primas 1n den Jahren 1913 un 1947 be=
t+rachtete I11d.:  - aber das Amt eInNes Abtes 1in einem Kloster und des Abt
Primas mmen mit Recht als unvereinbar. In den Statuten der Prä=
monstiratenser VO 1947 findet sich die Norm: 5i electus G1r
Praelatus, 1PSO 1Ure cCanon1a, qU am regit, vacat“. Fine derartige Bestim:  =
MUNg vermissen WIT 1n uNnseTenN Konstitutionen.

Nach Annahme der Wahl mu{ der 1EUE Abt Primas VOT dem Kongreß
oder bei Abwesenheit VOT einem Delegaten desselben gemäß 1406, 90
das Glaubensbekenntnis ablegen und die „praescripta iuramenta” lei=
csten. Unter diesen ann NUur der 508 Modernisteneid verstanden WEeT:

den, denn eın anderer Eid, etwa eın Amtseid, ist bis ZUT Gtunde och
nicht vorgesehen. ist der Gewählte eın einfacher Mönch un och icht
Abt, muß „JU aAM primum“ “ innerhal VO onaten (vgl
625° 222 2I 333) die Abtsweihe empfangen (n 55) Wir haben
ler den seltenen Fall, dafß eın ad tempus bestellter Abt die Abtsweihe
empfängt; Vorbild hiefür War ohl die Englische Kongregation, 1n der
sich die auf Jahre gewählten hbte diese Weihe spenden lassen dürfen

165) Die Spendung der Abtsweihe ist 1in unseTrTen Falle 1n
Apostolisches Keservat; allein der Papst annn natürlich jeden Bischof£.
oder einen Kardinal, selbst wWEe11ll dieser icht die Bischofsweihe CIMNP>=
fangen hat (c 239 d 202); bevollmächtigen. Ob der Kardinalvikar iın
Rom ZUT Spendung der Weihe ine Generalvollmacht hat, ieß sich icht
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ermitteln. LEine esondere Gtrafe bei etwaigem Nichtempfang der Weihe
sieht das Recht nicht VOT.

Das Wahlprotokoll unterzeichnen der Vorsitzer, die Skrutatoren un!
die Sekretäre (c 175 5 Dies letzteren mussen auch einen entspre=
chenden Bericht die Hl Religiosenkongregation machen, der die Zahl

die GSt+immenzahl des Erwählten, die Verkündi=der Wahlberechtigten,
ZUunNngs der Wahl un: die Annahme derselben enthalten MUu. DDer Bericht
muß auch VO: Vorsitzer unterschrieben werden (n Dö: 58)

Die Präsidessynode
a) Nach der 1893 getroffenen Anordnung sollte der Äbtekongreß alle
Jahre stattfinden. och während der Amtszeıt des ersten Abt Primas

zeigte sich, daß iıne größere Fühlungnahme miıt den einzelnen Kon:

gregatiıonen notwendig Gel. Auf Bitten des Abt Primas xab Fius
Dezember 1906 diesem die Vollmacht, könne „SECXTO qUOGUC 1L1U1O

Praesides omnıum Congregationum Ordinis Komam advocare, ut colla:  =  -
t1ıs consiliis, quidquid 1n bonum eiusdem Ordinis et Collegii Anselmiani
vertere potest, statuan a decernant#®.“ Der Ausdruck Conferentia
oder Synodus WAarTr weder 1n der Bittschrif£t och 1 Reskript der

chöfe un! Ordensleute gebraucht worden. DieKongregatıon für die Bis
Kongresse der bte wıe auch die Zusammenkünfte de Präsides hatten
sich unter der Keglerung des ersten un! zweıten Abt Primas bewährt,
daß 18008  - bei Ausarbeitung unseTrerT Konstitutionen deren Verdop=
pelung dachte Die Konstitutionen sehen daher die Zusammen-
künfte der Präsides, die 6S1€e „Consilium“ (n 108) oder „Synodus” nen:

NECI, dieser letztere Ausdruck entspricht dem bisherigen Sprachge=
brauch, doch ware „Conferentia” (vgl 292) entschieden besser
„singulis trienn11s computandis A  av tempore Congressus” VO  S Deren Beru  =

fung 1st Freilich keine Pflicht, denn die Konstitutionen weılisen UTr den
Wortlaut auf „CONVOCarı expedit”. Freilich ist für ganz außerordentliche
Fälle auch die sofortige Berufung der Präsides vorgesehen; heißt doch
1Im ext „praeter necessitatis” (n 69) Besonders hervorgehoben
sel, daß der Abt Primas 1j1er aber nicht ganz eigenmächtig vorgehen soll
Die Konstitutionen sehen ausdrücklich VOTI; dafß VOT der Berufung die
Präsides „audire poterit, UT tempus, locum, negotla t+ractanda SECUITIC de=
finire queat” (n 71) Man wird 1er unwillkürlich die Norm des

284, 10 erinnert, ach der der Metropolit den Ort des Provinzialkonzils
„auditis omnibus qu1 assıstere debent C suffragio deliberativo* fest:
setizen soll Die Protokollführer für die Synode werden VO Abt Primas
bestellt, ce1 aus den Teilnehmern oder auch außerhalb derselben
(n 68) Auf der Synode VO  - 1956 ernannte der Abt Primas seine
Sekretäre. Als Ort für die Präsidessynode kommt Rom oder eın anderer

46) Annales O.5 1893/1908, 57.
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OUrt 1in Frage (n 70) Die Synode beginnt mıit einer VO:  - einem der Prä=
laten gefeierten stillen Tagesmesse, der die Teilnehmer anwohnen.

Zweck un: Aufgabe der Synode ist, ber die die Konföderation
angehenden Gegenstände beraten, die AÄbtekongresse vorzubereiten,
die Ausführung VO  } Vorschriften des Hl Stuhles un: der AÄAbtekon=
STESSEC, SOweIıit dies notig ist, fördern, sichere Informationen über den
an der Konföderation sammeln, damit für deren Wohl besser
ZESOTZT werden kann, einen Bericht des Abt Primas ber den Stand des
Kollegs VO' hl Anselm entgegenzunehmen un schließlich dringende
Angelegenheiten bis A nächsten Äbtekongreß entscheiden (n 65)Verglichen mıiıt den 510}24 Bischofskonferenzen, die keine hoheitlichen
Befugnisse haben*?, zeigt sich, daß die Aufgaben unNnseTeTr Präsidessyno-=den 1m wesentlichen dieselben sind wI1e die der Bischofskonferenzen,
wI1e diese 1n A, bedacht Sind. Sie gehen 198088 dadurch ber diese
hinaus, daß 6S1€e dringende Angelegenheiten bis Z nächsten Abtekon=
greß regeln können. Zur äheren Information fügen WIT die Materien
der Präsidessynode 1956 aa) Liturgie (Calendarium ; Lectionarium),bb) Verfassung (Amtsdauer der Abte, ob ad vıiıtam oder ad tempus);Vermögensverwaltung; Stellung des Rates und des Kapitels, Praxis bei
der kanonischen Visitation; CC) Monastische un: intellektuelle Aus:
bildung der Kleriker; dd) Apostolat der Klöster; ee) Stand des Kollegs
VOo hl Anselm; ff) Föderationen der Benediktinerinnen un Aggrega=
tion der Oblatinnenverbände. Meist handelt sich also LLULI Referate
un Beratungen, aber die Verhältnisse werden heute bisweilen auch
geradezu Zwingen, manche Angelegenheiten der Konföderation icht
bloß bis ZU. nächsten Abtekongreß, sondern sofort definitiv regeln.
5o sah sich die Synode VO: 1956 genoOtigt, AT F+rage, ob das och=
fest des hl Josef beibehalten oder ob das Fest des hl Josef des Ar=
beiters eingeführt un das Fest des hl Papstes Pius AdNSCHOMM
werden solle, definitiv Stellung nehmen, denn das Fragen,deren Regelung die Erlaubnis der Ritenkongregation erforderlich
WAarT, und die nicht bloß auf iıne bestimmte eit gelöst werden konnten.

C) Zur Teilnahme diesen Synoden sind berechtigt der Abt Primas,
der 61€e eitet, un die Mitglieder sSe1INes Rates, SOWI1Ee die Präsides der
Kongregationen. Sind diese letzteren verhindert, mussen sS1e „dele
gare alium Abbatem uade Congregationis“ (n 66) In außerordentlichen
Fällen äßt aber die Synode auch einen Nichtabt als Prokurator Y
1955 den Prokurator der ungarischen Kongregation, Gerhard Bekes als
Prokurator des Erzabtes VO Martinsberg, Paul Sark6zy. Im Gegensatz

den Kongressen sieht hier der Gesetzestext ausdrücklich VOT, da als
AÄAssessoren VO Abt Primas mit dem ate der Präsides, 61 allen
oder 1Ur ein1ıgen Sitzungen, auch jene bte und Mönche eingeladen und
zugelassen werden können, die sich durch Gelehrsamkeit Uun: Erfahrung
47) Concilium Venetum Provinciae ertium a 1951 celebratum, Patavii

1953
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einer bestimmten aterie auszeichnen. Als solche fungierten auf
der Synode Von 1956 die hbte Romuald Van Doren VO  } Löwen Uun!
Gabriel 1issot VO:  j Ryde bei der Materie der Liturgie. (Fortsetzung folgt)


